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Stellenausschreibungen 
 
 
Ausschreibung einer Stelle als Seminarrektor/Seminarrektorin (m/w/d) als Leiter oder Leiterin 
eines Studienseminars für die Ausbildung im Lehramt an Grundschulen bzw. an Mittelschulen 
in Kombination mit der Aufgabe „Koordination der digitalen Bildung im Vorbereitungsdienst“ 
 
Die Regierung von Unterfranken schreibt eine Stelle für das neue Beförderungsamt als Leiterin oder 
Leiter eines Studienseminars für die Ausbildung im Lehramt an Grundschulen bzw. an Mittelschulen 
zur Koordinierung der digitalen Bildung in der Ausbildung aus. 
 
Diese Stelle ist in A 14 + Amtszulage ausgebracht. 
 
Für eine Bewerbung sind folgende Mindestvoraussetzungen festgelegt:  
 
‒ Die Bewerber/die Bewerberinnen müssen die Funktion als Studienseminarleiter/ Studienseminar-

leiterin für das Lehramt an Grundschulen oder Mittelschulen der Besoldungsgruppe A 14 inneha-
ben und eine mindestens dreijährige Bewährung in den Themenbereichen „Medienpädagogik“ 
und/oder „Systembetreuung“ und/ oder „Informatik“ nachweisen. 

 
‒ mindestens das Prädikat „UB“ in Besoldungsgruppe A 14 in der letzten dienstlichen Beurteilung 

bzw. einer entsprechenden Anlassbeurteilung haben.  
 
‒ Zu durchlaufendes Amt auf dem Weg nach A 14 + AZ ist das Amt des Studienseminarleiters in 

A 14. Eine Beförderung in die Besoldungsgruppe A 14 + AZ kann unter Berücksichtigung der lauf-

bahnrechtlichen Mindestwartezeiten erfolgen.  
 
‒ Der Bewerber/die Bewerberin muss zudem Fähigkeiten im organisatorischen bzw. koordinierenden 

Bereich nachweisen  
 
Folgende Anforderungen müssen erfüllt werden: 
 
‒ Führung von Seminaren zur Ausbildung von Lehramtsanwärtern für das Lehramt an Grund- bzw. 

Mittelschulen und Koordination der Implementierung der Thematik „digitale Bildung“ in den Grund- 
und Mittelschulseminaren des Regierungsbezirks. 

 
‒ Koordination und eigenes Durchführen regionaler und lokaler Fortbildungsveranstaltungen und 

Dienstbesprechungen für alle Seminarrektoren im Regierungsbezirk in Zusammenwirken mit der 
Seminarbeauftragten/ dem Seminarbeauftragten der zuständigen Regierung. 

 
‒ Entwicklung von Konzepten zur digitalen Bildung mit dem Anspruch der gleichmäßigen Umsetzung 

in allen Seminaren des Regierungsbezirks. 
 
‒ Ausbau der Kooperation der Seminarleitungen mit den Universitäten zu den Themen Medienpäda-

gogik, Informatik sowie mit den Datenschutzbeauftragten zu Konzepten der Datensicherheit. 
 
‒ Unterstützung der Intensivierung der genannten Themen in der Ausbildung der Lehramtsanwärter.  
 
Termine: 
 
Vorlage der Gesuche 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin: 09.04.2020 
bei der Regierung von Unterfranken: 17.04.2020 
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Ausschreibung der Stelle eines Fachberaters/einer Fachberaterin für den Evangelischen Religi-
onsunterricht an Grund- und Mittelschulen im Regierungsbezirk Unterfranken 
 
Für den Regierungsbezirk Unterfranken ist die Stelle eines Fachberaters/einer Fachberaterin für 
Evangelische Religionslehre zu besetzen. 
 
Sie wird zur allgemeinen Bewerbung ausgeschrieben. 
 
Bewerben können sich Lehrerinnen und Lehrer, die die Bevollmächtigung zur Erteilung des evangeli-
schen Religionsunterrichts erworben haben und fähig und bereit sind, die Aufgabe eines Fachbera-
ters/einer Fachberaterin zu übernehmen. 
 
Dazu gehören: 
‒ Beratung der Schulräte, Schulleiter und Lehrkräfte in fachspezifischen und fachdidaktischen Fra-

gen 
‒ Eigenverantwortliche Durchführung und Mitwirkung bei Fortbildungsveranstaltungen auf Schul-

amts- und Schulebene 
‒ Beratung der Schulen und Sachaufwandsträger bei der Ausstattung und Nutzung von Fachräumen 

sowie bei der Beschaffung und Betreuung von Lehr- und Lernmitteln 
‒ Beratung der Schulen bei der Umsetzung und Konkretisierung der Leitsätze für den Unterricht und 

die Erziehung nach den gemeinsamen Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse und bei der In-
tegration christlicher Inhalte in das Schulleben 

‒ Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen (z.B. Kirchenkreisschulreferat, Religionspä-
dagogisches Zentrum Heilsbronn) 

‒ Kooperation mit Lehrkräften für den ev./kath. Religionsunterricht und Unterstützung der Anliegen 
des ökumenischen Dialogs. 

 
Nähere Auskunft erteilt der Leiter der Fachberater für den Evangelischen Religionsunterricht an 
Grund- und Mittelschulen: 
Pfarrer Dr. Heiner Aldebert, Tel. 0151/17258017, Mail: heiner.aldebert@googlemail.com 
 
Die Fachberater erhalten für ihre Tätigkeit 3 Anrechnungsstunden. 
 
Die Fachberaterstelle wird im Einvernehmen mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern be-
setzt. 
 
Die Bewerbung auf dem üblichen Formblatt ist zu ergänzen durch die Vorlage der Vocatio. 
 
Termine: 
 
Vorlage der Gesuche 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin: 09.04.2020 
bei der Regierung von Unterfranken: 17.04.2020 

  

mailto:heiner.aldebert@googlemail.com
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Ausschreibung der Stelle eines Fachberaters/einer Fachberaterin (m/w/d) für Ernährung und 
Gestaltung am Staatlichen Schulamt im Landkreis Bad Kissingen 
 
Am Staatlichen Schulamt im Landkreis Bad Kissingen ist zum 01.08.2020 die Stelle eines Fachbera-
ters/einer Fachberaterin (m/w/d) für Ernährung und Gestaltung zu besetzen.  
 
Sie wird zur allgemeinen Bewerbung ausgeschrieben. 
 
Bewerben können sich Fachlehrkräfte (m/w/d), die eine entsprechende fachliche Qualifikation nach-
weisen und fähig und bereit sind, die Aufgabe eines Fachberaters/einer Fachberaterin zu überneh-
men. 
 
Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte werden 
bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt be-
rücksichtigt. 
 
Die Fachberater erhalten für ihre Tätigkeit Anrechnungsstunden im Rahmen des bestehenden Stun-
denpools gemäß Ziffer 3.3 der Bekanntmachung über die Unterrichtspflichtzeit der Lehrer und Fach-
lehrer an Grund- und Hauptschulen vom 10.05.1995 (KWMBl I S. 136). 
 
Für die Aufgaben der Fachberatung gilt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
vom 8. Mai 1995 Nr. IV/5-P 7027-4/47 798 über die Fachberatung beim Staatlichen Schulamt 
(KWMBl I S. 205).  
 
Termine: 
 
Vorlage des Gesuchs 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin: 09.04.2020 
beim Staatlichen Schulamt Bad Kissingen: 17.04.2020 
bei der Regierung von Unterfranken: 23.04.2020 
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2. Ausschreibung der stellvertretenden Schulleitung an der Comenius-Schule Aschaffenburg, 
Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 
 
An der Comenius-Schule in Aschaffenburg, staatliches Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung ist zu Beginn des Schuljahres 2020/21 die Stelle 
 

der Stellvertretenden Schulleitung (m/w/d) in der Besoldungsgruppe A 15 
 
zu besetzen.  
 
Gegenwärtig werden in der staatlichen Comenius-Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Ent-
wicklung 188 Schülerinnen und Schüler in 20 Klassen beschult und 14 Kinder in 2 Gruppen der Schul-
vorbereitenden Einrichtung gefördert.  
 
4 Klassen werden als Partnerklassen an Grund- und Mittelschulen in der Stadt und dem Landkreis 
Aschaffenburg geführt. Mobile sonderpädagogische Hilfen (msH) und der Mobile Sonderpädagogi-
sche Dienst (MSD) gehören zum Profil der Schule. 
 
Als Bewerberin/Bewerber für die Stelle der stellvertretenden Schulleitung verfügen Sie über: 

 fundierte Kompetenzen und Erfahrungen in der Unterrichtspraxis auch in heterogenen Lerngrup-
pen 

 mehrjährige und nachhaltige Erfahrungen in verschiedenen Tätigkeitsfeldern eines Studienrates im 
Förderschuldienst und/ oder fachliche Qualifikationen im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung  

 
Von einer Bewerberin/einem Bewerber erwarten wir 

 die Bereitschaft im Schulleitungsteam konstruktiv zusammenzuarbeiten und gleichzeitig eigenstän-
dige Aufgabenbereiche zu übernehmen  

 
Die Stelle wird hiermit zur Bewerbung ausgeschrieben. Bewerben können sich Lehrkräfte aus dem 
bayerischen Schuldienst. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen über die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Be-
förderung zur Sonderschulkonrektorin/Sonderschulkonrektor A15 verfügen. Für die Übertragung der 
Funktion sind neben einer entsprechenden Verwendungseignung die vorgeschriebenen Bewertungs-
stufen in der letzten Dienstlichen Beurteilung gemäß den Beförderungsrichtlinien (KMBek. vom 
18.03.2011, KWMBl Nr. 8/2011) erforderlich. 
 
Bei entsprechender Bewährung ist durch die Regierung von Unterfranken eine Beförderung zur Son-
derschulrektorin/zum Sonderschulrektor mit Besoldungsgruppe A 15 Z bzw. eine Beförderung zur 
Sonderschulkonrektorin/zum Sonderschulkonrektor A 15 vorgesehen. Die Beförderung kann aus 
haushaltsrechtlichen und planstellenrechtlichen Gründen voraussichtlich erst zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgen. 
 
Die ausgeschriebene Stelle der Schulleitung ist nicht teilzeitfähig. Frauen werden bei beiden Stellen 
besonders aufgefordert, sich zu bewerben (Art. 2 Abs. 1, Art. 7 Abs.3 Bayerisches Gleichstellungsge-
setz -BayGIG-). Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten wird hingewie-
sen (Art. 18 Abs. 3 BayGIG). Schwerbehinderte werden bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt. 
 
Bewerbungen sind bis spätestens 27. April 2020 auf dem Dienstweg bei der Regierung von Unter-
franken, Sachgebiet 41 Frau Ltd. RSchDin Baum, Peterplatz 9, 97070 Würzburg einzureichen. Den 
Bewerbungsunterlagen ist ein Lebenslauf beizufügen, der insbesondere auf die sonderpädagogische 
Ausbildung und auf den beruflichen Werdegang Bezug nimmt. 
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Ausschreibung der Stelle einer Schulsozialpädagogin/eines Schulsozialpädagogen 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus schreibt im Rahmen des neuen Pro-
gramms „Schule öffnet sich“ an allen Schularten Stellen für Schulsozialpädagoginnen/Schulsozialpä-
dagogen (m/w/d) als Angehörige des Schulpersonals aus. Die Stellen sind in der Regel an einer 
Stammschule verankert und umfassen in ihrer Zuständigkeit mögliche weitere Schulen.  
 
Die Arbeit einer Schulsozialpädagogin/eines Schulsozialpädagogen (m/w/d) umfasst die gruppenbe-
zogene Präventionsarbeit im Rahmen der schulischen Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung. 
 
Dazu gehören beispielsweise die folgenden Arbeitsbereiche:  

 Ermittlung von Handlungsfeldern der Prävention und Werteerziehung 

 Entwicklung und Durchführung von Seminaren für bestimmte Gruppen/Jahrgänge von Schülerin-
nen und Schülern, auch im Rahmen von Programmen der Gewalt- und Mobbingprävention 

 Mitwirkung bei Projekttagen, schulinterner Fortbildung und Pädagogischen Tagen 

 Kooperation mit Multiplikatoren gegen Mobbing und der Werteerziehung sowie Schulverbindungs-
beamten der Polizei 

 Zusammenarbeit mit Lehrkräften, vor allem Schulpsychologen und Beratungslehrern, sowie ande-
ren schulischen Unterstützungskräften 

 Zusammenarbeit mit Eltern  

 Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse 
 
Als Formen und Methoden der Gruppenarbeit kommen zum Einsatz:  

 Trainingskurse (z. B. Antiaggressionstrainings, Mobbing-, Gewaltpräventions- und Streitschlichter-
programme, Missbrauchsprävention) 

 Projekttage zur Mobbing-, Gewalt- und Missbrauchsprävention  

 Mitwirkung bei werteerziehenden Maßnahmen 

 Teilnahme und Mitwirkung an Schülerfahrten  

 themenspezifische Elterngesprächsrunden  

 Mitwirkung bei thematisch entsprechender schulinterner Fortbildung 
 
Voraussetzungen:  

 abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit an einer Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten (Bachelor)  

 gute Kenntnisse des bayerischen Bildungswesens mit seinen verschiedenen Schularten 

 Beherrschung sozialpädagogischer bzw. pädagogischer Methodik 

 Selbständigkeit und Konfliktfähigkeit 

 nachweisbare Erfahrungen im Projektmanagement und in der Teamarbeit 
 
Die Stellen sind unbefristet; die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe S 11b. 
 
Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt. 
 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Die Stellen sind teilzeitfähig. Bei Interesse an einer Teilzeitbeschäftigung wird um Angabe des ge-
wünschten Stundenumfangs gebeten.  
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung soll neben den Studienabschlüssen auch einen Lebenslauf und ggf. 
den Nachweis über Praktika enthalten. 
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Bewerbungen für den folgenden Standort richten Sie bitte bis 15.05.2020 an die Regierung von Unter-
franken unter folgender Adresse: 
 
Regierung von Unterfranken 
Sachgebiet 40.1 
Frau Schulamtsdirektorin 
Doris Grimm 
Peterplatz 9 
97070 Würzburg  
doris.Grimm@reg-ufr.bayern.de 
 
Stammschule der Schulsozialarbeitsstelle: 
Mittelschule Haibach 
und weitere Einsatzschulen Grundschule Haibach, Grundschule Bessenbach) 
 
  

mailto:doris.Grimm@reg-ufr.bayern.de
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Freie bzw. demnächst freiwerdende Stellen an Grund- und Mittelschulen 
 
Alle Regierungsbezirke veröffentlichen freie und frei werdende Funktionsstellen im Amtlichen Schulan-
zeiger des jeweiligen Bezirks. 
 
Diese Funktionsstellen sowie auch die wiederholte Ausschreibung von Funktionsstellen stehen grund-
sätzlich Bewerbern (m/w/d) im bayerischen Schuldienst offen. 
 
Bitte informieren Sie sich deshalb in den im Internet veröffentlichten, allen zugänglichen Amtlichen 
Schulanzeigern und beachten Sie die dort gesetzten Fristen. 
 
Die Amtlichen Schulanzeiger der einzelnen Regierungsbezirke finden Sie unter folgenden Internetad-
ressen: 
 
Oberfranken 
http://www.regierung.oberfranken.bayern.de/schulen/schulanzeiger 

 
Mittelfranken 
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/serv/download/downabt1/schulanzeiger/schulanzeiger.htm 

 
Unterfranken 
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachungen/schulanzeiger/index.html 

 
Oberpfalz 

https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/bekanntmachungen/schanz/index.html 

 
Oberbayern 
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachung/schulanzeiger/index.html 

 
Niederbayern 
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/4/schulanzeiger/index.php 
 
Schwaben 
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/Aufgaben/Bereich_4/Schulanzeiger/Schulanzeiger.php?PFAD=/index.php 

 
 
 
 

Rektor/Rektorin 
 

 

Schule Schüler/Klassen SchA Bes.Gr. Bemerkungen 

Grundschule Aub (7927) 
In der Peunt 1 
97239 Aub 
Tel.: 09335-430 
Fax: 09335-997340 
eMail: gs-aub@hotmail.de  
 

Schülerzahl: 69 
Klassenzahl: 4 

WÜ-L A13+AZ - 2. Ausschreibung 
- Befähigung für das Lehr-

amt an Volks- oder Grund-
schulen  

- Mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Grund-
schule  

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

  

http://www.regierung.oberfranken.bayern.de/schulen/schulanzeiger
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/serv/download/downabt1/schulanzeiger/schulanzeiger.htm
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachungen/schulanzeiger/index.html
https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/service/bekanntmachungen/schanz/index.html
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachung/schulanzeiger/index.html
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/4/schulanzeiger/index.php
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/Aufgaben/Bereich_4/Schulanzeiger/Schulanzeiger.php?PFAD=/index.php
mailto:gs-aub@hotmail.de
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Grundschule Bütthard 
(7929) 
Simmringer Str. 20 
97244 Bütthard 
Tel.: 09336-336 
Fax: 09336-997606 
eMail:  
volksschule.buetthard@t-
online.de  

Schülerzahl: 52 
Klassenzahl: 3 

WÜ-L A13+AZ - Befähigung für das Lehr-
amt an Volks- oder Grund-
schulen  

- Mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Grund-
schule 

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

- Schulprofil Flexible Grund-
schule 

 

Konrektor/Konrektorin 
 

 

Schule Schüler/Klassen SchA Bes.Gr. Bemerkungen 

Grundschule Karlstadt 
(7847) 
Ostlandstraße 25 
97753 Karlstadt 
Tel.: 09353-8191 
Fax: 09353-996938 
eMail:  
grundschule.karlstadt@t-
online.de  

Schülerzahl: 389 
Klassenzahl: 16 

MSP A13+AZ - Befähigung für das Lehr-
amt an Volks- oder Grund-
schulen  

- Mehrjährige und aktuelle 
Erfahrungen in der Grund-
schule  

- Fundierte EDV-Kenntnisse; 
Bereitschaft zur Arbeit mit 
dem Schulverwaltungspro-
gramm (ASV) 

 

Hinweise für die Bewerberinnen und Bewerber: 
 
Soweit für die Funktionsstelle sowohl Bewerbungen von Versetzungsbewerberinnen bzw. -bewerbern 
(Personen, die das statusrechtliche Amt bereits inne haben) als auch von Beförderungsbewerberinnen 
bzw. -bewerbern vorliegen, wird die Regierung von Unterfranken über Versetzungsanträge vorab ent-
scheiden, so dass es zu einem Abbruch des Auswahlverfahrens kommen kann. 
 
Auf die Voraussetzungen der "Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräften und Förderlehrkräften 
an Volksschulen, Förderschulen und Schulen für Kranke", Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus vom 18.03.11, Az.: IV.5-5 P 7010.1-4.23 489, wird ausdrücklich 
verwiesen. Insbesondere die neben einer entsprechenden Verwendungseignung für die Übertragung 
einer Funktion als Schulleiter/-in und Schulleitungsstellvertreter/-in erforderlichen Bewertungsstufen in 
der letzten dienstlichen Beurteilung entnehmen Sie bitte diesen Beförderungsrichtlinien. 
Sofern auf der Grundlage allein von dienstlichen Beurteilungen eine Auswahlentscheidung nicht mög-
lich ist, können ergänzend strukturierte Interviews durch eine Auswahlkommission durchgeführt wer-
den. 
 
Die Regierung strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen an. Es wird deshalb be-
grüßt, wenn sich Frauen bewerben. Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauf-
tragten wird hingewiesen (Art. 18 Abs. 3 BayGlG). 
Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte wer-
den bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Richtet sich die Zuordnung des Amtes zu einer Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl, kann der/die 
erfolgreiche Bewerber/-in zum maßgeblichen Beförderungszeitpunkt nur dann befördert werden, wenn 
diese Schülerzahl zum Zeitpunkt der Beförderung im nach den Beförderungsrichtlinien erforderlichen 
Umfang gesichert ist. 

mailto:volksschule.buetthard@t-online.de
mailto:volksschule.buetthard@t-online.de
mailto:grundschule.karlstadt@t-online.de
mailto:grundschule.karlstadt@t-online.de
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Die Beförderungen in die ausgeschriebenen Ämter können erst vorgenommen werden, wenn eine 
freie und besetzbare Planstelle vorhanden ist. Freiwerdende Planstellen dürfen vor Ablauf einer Wie-
derbesetzungssperre nicht für Beförderungen in Anspruch genommen werden. Funktionsinhaber, die 
in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln, besetzen bis zur Versetzung in den Ruhestand 
ihre Planstelle. Anschließend ist noch die Wiederbesetzungssperre zu berücksichtigen. Die Verlänge-
rung der Planstellensperre, die sich durch die Altersteilzeit ergibt, wird aus Gründen der Gleichbe-
handlung auf alle Funktionsträger verteilt, unabhängig davon, ob die Funktion wegen Altersteilzeit o-
der aus sonstigen Gründen (z. B. gesetzlicher Ruhestand, Versetzung) neu zu besetzen war. 
 
Dadurch verlängert sich die Beförderungswartezeit für alle freigewordenen Funktionsstellen über die 
gesetzliche Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten hinaus. 
 
Eine Teilzeitbeschäftigung ist bei Schulleitern/Schulleiterinnen nur mit einer Ermäßigung der Unter-
richtspflichtzeit bis zu 4 Stunden, bei Schulleiterstellvertretern/Schulleiterstellvertreterinnen nur bis zu 
6 Wochenstunden möglich; während einer Elternzeit ist die Reduzierung auf 3/4 der vollen Unter-
richtspflichtzeit möglich. Bei Lehrkräften, die sich in der Ausgleichsphase des verpflichtenden Arbeits-
zeitkontos befinden, verringert sich die mögliche Ermäßigung durch Teilzeit um 1 Stunde. Lehrkräfte 
mit einer umfangreicheren Ermäßigung der Unterrichtspflichtzeit können nur dann berücksichtigt wer-
den, wenn sie eine Erklärung abgeben, dass sie im Falle einer erfolgreichen Bewerbung einen Antrag 
auf Beendigung der Teilzeitbeschäftigung oder einen entsprechend geänderten Antrag auf Teilzeitbe-
schäftigung stellen. 
 
Die Regierung verweist auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 19.12.06 (KWMBl I Nr. 2/2007; Veröffentlichung im Amtl. Schulanzeiger 3/2007, noch-
mals 11/2008), die am 01.08.08 in Kraft getreten ist. Als Nachweis der pädagogischen Qualifikation 
von Schulleiterinnen und Schulleitern ist die Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) 
vor der Beförderung zu absolvieren. Das Portfolio zum Modul A (Liste der besuchten führungsrelevan-
ten Fortbildungen samt Teilnahmenachweisen) wird ab dem 01.08.09 eingefordert und ist, wenn be-
reits absolviert, den Bewerbungsunterlagen beizufügen. 
 
Die Berücksichtigung der Bewerbung einer Lehrkraft um eine Funktion in der Schulleitung ist ausge-
schlossen, wenn ein Angehöriger i.S. des Art. 20 Abs. 5 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
(u. a. Ehegatten, Verlobte, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, auch geschiedene Ehegat-
ten) an der betreffenden Schule tätig ist, es sei denn, er erklärt sich ggf. mit der Wegversetzung von 
der Schule einverstanden. Falls ein Angehöriger in diesem Sinne an der Schule beschäftigt ist, für die 
eine Bewerbung abgegeben wird, ist dies in der Bewerbung unter Angabe des Angehörigkeitsverhält-
nisses schriftlich mitzuteilen. 
 
Es wird erwartet, dass der Schulleiter/die Schulleiterin die Wohnung am Schulort oder in angemesse-
ner Umgebung nimmt.  
 
Termine: 
 
Vorlage der Gesuche 
beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers/der Bewerberin: 09.04.2020 
bei dem für die ausgeschriebene Stelle zuständigen Staatlichen Schulamt: 17.04.2020 
bei der Regierung von Unterfranken: 23.04.2020 
 
Umzugskostenvergütung nach Art. 4 Abs. 1 des Bayerischen Umzugskostengesetzes i. d. F. der Bek. 
vom 24.06.2005 (GVBl S. 192) kann nur gewährt werden, wenn die Gewährung der Umzugskosten-
vergütung vor Durchführung des Umzugs schriftlich zugesagt worden ist. 
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Stellenausschreibung für eine Stellenbesetzung am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fach-
lehrern, Abt. III, in Ansbach 
 
Am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern, Abt. III, in Ansbach ist zum Schuljahr 2020/2021 
eine Stelle für eine Lehrkraft mit Verwendungsschwerpunkt im Bereich Englisch und/oder Musik sowie 
im Fachbereich Erziehungswissenschaften neu zu besetzen. 
 
An der Abteilung III des Staatsinstituts wird die fachliche und pädagogisch-didaktische Vorbildung für 
den Beruf des Fachlehrers/der Fachlehrerin in den Fächerverbindungen Ernährung und Gestaltung, 
Musik und Kommunikationstechnik, Englisch und Kommunikationstechnik sowie in einem vierjährigen 
Modellversuch in der Fächerverbindung Ernährung/Gestaltung und Kommunikationstechnik vermittelt. 
Die Ausbildung am Staatsinstitut endet mit einer pädagogisch-didaktischen Abschlussprüfung, die als 
Erste Lehramtsprüfung gilt. 
 
Die Stelle weist folgendes Anforderungsprofil auf: 
 
‒ Unterricht in der fachlichen Ausbildung in Englisch: Fachdidaktik und ergänzende Fachpraxis sowie 

Schulpraxisbegleitung an Mittelschulen im Fach Englisch und/oder 
‒ Unterricht in der fachlichen Ausbildung Musik: Fachdidaktik und ergänzende Fachpraxis (z.B. 

Bandarbeit, Klassenmusizieren) sowie Schulpraxisbegleitung an Grundschulen und Mittelschulen 
im Fach Musik; 

‒ Unterricht in der pädagogisch-didaktischen Ausbildung. 
 
Es können sich Lehrkräfte bewerben, die folgende Qualifikationen nachweisen: 
‒ Erste und Zweite Lehramtsprüfung für das Lehramt an Grundschulen, Haupt- bzw. Mittelschulen 

oder Volksschulen oder für Sonder-pädagogik; 
‒ überdurchschnittliche Ergebnisse in der letzten dienstlichen Beurteilung; 
‒ mehrjährige Berufserfahrung im staatlichen Schuldienst auch in einem Amt als Studienrat bzw. 

Studienrätin im Grund-/Mittel-/Förderschuldienst, Konrektor bzw. Konrektorin, Beratungsrektor bzw. 
Beratungsrektorin, Institutsrektor bzw. Institutsrektorin oder Seminarrektor bzw. Seminarrektorin; 

‒ vertiefte Kenntnis in den zu unterrichtenden Fächern und vielfältige methodisch-didaktische Erfah-
rungen in den zu unterrichtenden Fächern (entsprechende Qualifikation im Studium sowie in der 
aktuellen beruflichen Tätigkeit). 

 
Erwünscht sind weiterhin: 
‒ gute methodisch-fachdidaktische Kenntnisse im Sinne einer modernen Unterrichtsentwicklung und 

-beratung; 
‒ Erfahrungen beim Einsatz digitaler Medien im Englisch- und/oder Musikunterricht; 
‒ Engagement bei der Organisation von übergreifenden Veranstaltungen; 
‒ Erfahrungen im Bereich der Lehrerbildung; 
‒ Kenntnisse und Fertigkeiten in den modernen Informations- und Kommunikationstechniken. 
 
Eine Beförderung bis zur Besoldungsgruppe A 14 ist grundsätzlich möglich. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass vor einer Versetzung an das Staatsinstitut eine Probezeit im Wege 
der Abordnung abzuleisten ist. 
 
Die Bewerbungen sind bis spätestens 20. April 2020 auf dem Dienstweg bei der Regierung einzu-
reichen.“ 
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Veröffentlichungen und Bekanntmachungen 
 
 
 
Qualifikationsprüfung (Zweite Prüfung) der Förderlehrerinnen und Förderlehrer 2021 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 6. Februar 2020, 
Az. III.3-BS7176.0/6/9 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus führt die Qualifikationsprüfung 2021 nach 
der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Zweite Prüfung der Förderlehrerinnen 
und Förderlehrer (Förderlehrerprüfungsordnung II – ZAPO/FöL II) vom 15. Juli 2011 (GVBl. S. 387), 
die zuletzt durch § 5 Abs. 12 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden 
ist, für diejenigen Förderlehreranwärter durch, die im September 2019 in den Vorbereitungsdienst ein-
getreten sind. Die Prüfung ist eine Qualifikationsprüfung im Sinne des Art. 22 Abs. 1 Satz 1 LlbG und 
hat Wettbewerbscharakter. 
 
1. Zur Prüfung werden gemäß § 10 (ZAPO/FöL II) die Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) zugelas-

sen 
 
a) für die die Prüfung nach § 9 Abs. 2 (ZAPO/FöL II) ausgeschrieben wurde, 

 
b) die aufgrund einer Verlängerung ihres Vorbereitungsdienstes dieser Prüfung zugewiesen sind, 

 
c) die zur Wiederholung der Prüfung wegen Nichtbestehens (§ 6 Abs. 1 ZAPO/FöL II) in den Vor-

bereitungsdienst wieder eingestellt worden sind, 
 

d) die auf Antrag sich dieser Prüfung zur Notenverbesserung (§ 6 Abs. 2 ZAPO/FöL II) unterzie-
hen wollen. 

 
2. Die Meldungen zur Prüfung zur Notenverbesserung nach § 6 Abs. 2 ZAPO/FöL II sind innerhalb 

von vier Wochen nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses an das Prüfungsamt bei der zustän-
digen Regierung zu richten (siehe oben Nr. 1d). 

 
3. Der schulpraktische Teil der Prüfung findet im Zeitraum vom 25. Januar 2021 bis 21. Mai 2021 

statt. 
 
Die mündliche Prüfung findet im Zeitraum vom 25. Mai 2021 bis 28. Mai 2021 statt. 
 

4. Der schriftliche Teil der Prüfung findet am 29. März 2021 statt. 
 
5. Für die Prüfungsteilnehmer 2021, die den schriftlichen Teil der Prüfung nachzuholen haben, wird 

als Termin der 30. Juli 2021 festgelegt. 
 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 85) 
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2230.1.1.1.2.4-K 
 
Gebundene Ganztagsangebote an Schulen 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 10. Feb-
ruar 2020, Az. IV.8-BO4207.1-6a.10 155 
 
1Für eine ganztägige schulische Bildung, Förderung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
können gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEUG) gebundene Ganztagsangebote an Schulen in Form von eigenen Ganztagsklassen 
mit rhythmisierter Tages- und Unterrichtsgestaltung eingerichtet werden. 2Die Einrichtung und die Aus-
stattung zur Deckung des zusätzlichen Personalaufwandes erfolgen auf Antrag des jeweiligen Schul-
aufwandsträgers durch den Freistaat Bayern im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 
 
3Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und 
der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
bleiben unberührt. 4Die Planungen zur Einrichtung gebundener Ganztagsangebote an öffentlichen 
Schulen erfolgen im Benehmen mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. 5Die Schulen arbeiten 
bei der Einrichtung von Ganztagsangeboten mit den zuständigen Trägern der Jugendhilfe und der 
Eingliederungshilfe zusammen (Art. 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BayEUG). 
 
6An staatlichen Schulen ist der Freistaat Bayern Träger der gebundenen Ganztagsangebote als einer 
besonderen Angebots- und Organisationsform des schulischen Unterrichts unter Einbeziehung außer-
unterrichtlicher Angebote in schulischer Verantwortung. 
 
7An kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft gewährt der Freistaat Bayern zur De-
ckung des zusätzlichen Personalaufwandes für gebundene Ganztagsangebote im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel Zuwendungen nach Maßgabe dieser Bekanntmachung und der allgemeinen 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Art. 23 und Art. 44 der Bayerischen Haushalts-
ordnung (BayHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften, oder ordnet diesen Schulen im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen staatliche Lehrkräfte zu. 8Träger dieser gebundenen Ganz-
tagsangebote ist der jeweilige kommunale oder freie Schulträger. 
 
9Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Staatsministerium) erlässt zu den gebundenen 
Ganztagsangeboten im Einzelnen folgende Bestimmungen: 
 
1. Begriffsbestimmung und Geltungsbereich 
 
1.1 Bei einem gebundenen Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung müssen alle der 

im Folgenden genannten Kriterien erfüllt sein: 
 
– Bereitstellung eines ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebots mit einem durchge-

hend strukturierten Aufenthalt an der Schule bis grundsätzlich 16.00 Uhr an mindestens 
vier Wochentagen jeder vollen Unterrichtswoche, das für die Schülerinnen und Schüler 
an allen vier Wochentagen verpflichtend ist 

 
– konzeptioneller Zusammenhang zwischen den vormittäglichen und nachmittäglichen Akti-

vitäten der Schülerinnen und Schüler 
 
– Erteilung des Unterrichts in einer eigenen Ganztagsklasse in rhythmisierter Form grund-

sätzlich im Klassenverbund 
 

– Organisation und Durchführung des Bildungs- und Betreuungsangebots unter der Auf-
sicht und Verantwortung der Schulleitung (Art. 57 Abs. 2 BayEUG) 
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1.2 Kinderhorte und sonstige Kindertageseinrichtungen im Sinne des Bayerischen Kinderbil-

dungs‑ und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) sind keine gebundenen Ganztagsangebote im 
Sinne dieser Bekanntmachung. 

 
1.3 1Ein gebundenes Ganztagsangebot im Sinne dieser Bekanntmachung kann gemäß Art. 6 

Abs. 4 BayEUG an 
 

– Grundschulen, 
– Mittelschulen, 
– Realschulen, 
– Gymnasien, 
– Wirtschaftsschulen, 
– den entsprechenden Förderschulen sowie 
– den sonstigen allgemeinbildenden Schulen 
 
in den Jahrgangsstufen 1 bis 10, den Abschlussklassen der zweistufigen Wirtschaftsschule, 
den Vorklassen der vierstufigen Wirtschaftsschule oder den Vorbereitungsklassen der Mittel-
schule eingerichtet werden. 
 
2Um dem Unterstützungsbedarf von Schülerinnen und Schülern mit (drohender) Behinde-
rung Rechnung zu tragen, können gebundene Ganztagsangebote mit Leistungen der Ju-
gend- bzw. Eingliederungshilfe nach SGB VIII oder der Eingliederungshilfe nach SGB IX er-
gänzt bzw. zu einem gemeinsamen Bildungs- und Betreuungsangebot verbunden werden. 
3Angebote der Heilpädagogischen Tagesstätten sollen nicht durch gebundene Ganztagsan-
gebote ersetzt werden. 
 

2. Gebundene Ganztagsangebote an staatlichen Schulen 
 
2.1 Genehmigungsvoraussetzungen 
 
2.1.1 1Gebundene Ganztagsangebote werden auf Antrag des Schulaufwandsträgers grundsätzlich 

jeweils in Form eines Ganztagsklassenzuges (gebundener Ganztagszug) für alle Jahrgangs-
stufen gemäß Nr. 2.2.1 oder für bestimmte Jahrgangsstufen der Schule gemäß Nr. 2.1.3 ge-
nehmigt. 2Ein Rechtsanspruch auf Genehmigung besteht nicht. 3Die Genehmigung erfolgt 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 
2.1.2 Voraussetzung für die Genehmigung gebundener Ganztagszüge und für die Einrichtung ge-

bundener Ganztagsklassen ist, dass das gebundene Ganztagsangebot jeweils die Vorgaben 
der Nr. 1 sowie folgende Voraussetzungen erfüllt: 

 
2.1.2.1 1Das gebundene Ganztagsangebot gewährleistet ein Bildungs- und Betreuungsangebot an 

mindestens vier Wochentagen jeder vollen Unterrichtswoche mit einer Unterrichts- und Be-
treuungszeit von grundsätzlich 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr (Kernzeit). 2Im begründeten Einzelfall 
(z. B. aus Gründen der Schülerbeförderung) kann die tägliche Unterrichts- und Betreuungs-
zeit, in Abstimmung zwischen Schulleitung, Elternbeirat bzw. Schulforum und Schulauf-
wandsträger bzw. Aufgabenträger der Schülerbeförderung, bereits ab 15.30 Uhr enden. 3Bei 
gebundenen Ganztagsangeboten mit einem Unterrichtsbeginn vor bzw. nach 8.00 Uhr liegt 
das regelmäßige Ende des gebundenen Ganztagsangebots unter Berücksichtigung der tägli-
chen Bildungs- und Betreuungszeit von mindestens 7,5 Zeitstunden dann entsprechend vor 
bzw. nach 16.00 Uhr. 

 
2.1.2.2 1Das gebundene Ganztagsangebot beinhaltet eine tägliche Mittagsverpflegung. 2Für die Or-

ganisation der Mittagsverpflegung – insbesondere hinsichtlich der Bereitstellung der Speisen 
und Getränke, des Mensa- bzw. Cateringbetriebs sowie der Abrechnung – müssen entspre-
chende Absprachen zwischen Schule, Schulaufwandsträger und ggf. Kooperationspartner 
vor Ort getroffen werden. 
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2.1.2.3 1Das gebundene Ganztagsangebot findet in der Verantwortung und unter der Aufsicht der 
Schulleitung statt. 2Inhalt und Durchführung des gebundenen Ganztagsangebots als einer 
besonderen Angebots- und Organisationsform des schulischen Unterrichts entsprechen den 
jeweils einschlägigen allgemeinen schulrechtlichen Bestimmungen. 3Der Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag gemäß Art. 1 BayEUG ist auch im Rahmen des gebundenen Ganztagsan-
gebots zu verwirklichen. 

 
2.1.2.4 1Dem gebundenen Ganztagsangebot liegt ein von der Schulleitung im Benehmen mit Eltern-

beirat bzw. Schulforum sowie unter Beteiligung eines etwaigen Kooperationspartners gemäß 
Nr. 2.4.2 erarbeitetes pädagogisches Konzept für die Bildungs- und Betreuungsangebote 
zugrunde. 2Das pädagogische Konzept muss dabei insbesondere folgende Inhalte und Ge-
staltungselemente berücksichtigen: 

 
– Angebote und Maßnahmen zur individuellen schulischen Förderung 
– Intensivierungs-, Lern-, Übungs-, Differenzierungs- und Vertiefungseinheiten als Alterna-

tive zu schriftlichen Hausaufgaben 
– Angebote und Maßnahmen zur Vermittlung und Verbesserung sozialer und personaler 

Kompetenzen 
– Förderung individueller Begabungen und Erziehung zu einer sinnvollen Freizeitgestal-

tung. 
 
3Im Rahmen der individuellen Förderung soll bedarfsgerecht ein besonderer Schwerpunkt 
auf einer nachhaltigen Sprachförderung der Schülerinnen und Schüler liegen. 4Daneben soll 
das pädagogische Konzept zusätzliche Schwerpunkte entsprechend dem jeweiligen Schul-
profil sowie den besonderen Möglichkeiten oder Bedürfnissen an der jeweiligen Schule und 
in der jeweiligen Schulart enthalten (z. B. Sport, musische, ästhetische und künstlerische Bil-
dung, Inklusion, Berufsorientierung, Gesundheitserziehung). 5Im pädagogischen Konzept 
sind darüber hinaus Angaben zu Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit mit externem Per-
sonal bzw. mit externen Kooperationspartnern gemäß Nr. 2.4.2 zu machen. 
 

2.1.2.5 1Dem gebundenen Ganztagsangebot liegt als Organisationsprinzip eine rhythmisierte Ta-
ges- und Unterrichtsgestaltung zugrunde, die sich im pädagogischen Konzept und den je-
weiligen Stundenplänen der gebundenen Ganztagsklassen niederschlagen muss. 2Rhythmi-
sierung setzt dabei voraus, dass im Rahmen der organisatorischen und räumlichen Möglich-
keiten an der Schule ein zeitlich ausgewogener Wechsel zwischen Phasen der Anstrengung 
und der Erholung, der Bewegung und der Ruhe, der kognitiven und der praktischen Leistun-
gen sowie zwischen unterschiedlichen Lehr- und Lernformen und Methoden stattfindet. 
3Hierzu sind die Durchführung von Unterricht gemäß Stundentafel sowie eine Verwendung 
der zusätzlichen Lehrerwochenstunden auch am Nachmittag vorzusehen. 
 
4Die Basisstandards gemäß dem Qualitätsrahmen für gebundene Ganztagsschulen (vgl. Be-
kanntmachung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an offenen und gebundenen 
Ganztagsschulen in der jeweils geltenden Fassung) sind einzuhalten. 
 

2.1.2.6 1Für das gebundene Ganztagsangebot wird in der jeweiligen Jahrgangsstufe die erforderli-
che Mindestzahl von teilnehmenden Schülerinnen und Schülern zur Bildung einer gebunde-
nen Ganztagsklasse erreicht. 2Maßgebend hierfür sind die für die jeweilige Schulart gelten-
den allgemeinen Bestimmungen für die Klassenbildung. 3An Grund- und Förderschulen kön-
nen gebundene Ganztagsklassen unter den hierfür allgemein geltenden Voraussetzungen 
auch in Form von jahrgangsgemischten Klassen eingerichtet werden. 4Soweit die Personal-
ausstattung von Schulen mit Lehrerstunden bezogen auf die jeweilige Klassenzahl erfolgt, 
darf die Einrichtung von Ganztagsklassen zu keiner höheren Zahl an Klassen in der betref-
fenden Jahrgangsstufe führen, als sich bei der Klassenbildung nach der Schülerzahl in der 
Jahrgangsstufe gemäß den jeweils geltenden Bestimmungen für die Klassenbildung ohne 
die Ganztagsklasse ergeben würde. 5Bei Mittelschulverbünden (ggf. auch Grundschulver-
bünden) obliegt die Klassenbildung der Verbundkoordinatorin oder dem Verbundkoordinator 
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nach den allgemeinen Regeln und erfolgt im Rahmen des zugewiesenen Budgets an Lehrer-
wochenstunden. 

 
2.1.2.7 Der Schulaufwandsträger verpflichtet sich zur Übernahme des durch die Einrichtung und den 

Betrieb des gebundenen Ganztagsangebots anfallenden zusätzlichen Sachaufwandes und 
zur Mitfinanzierung des Personalaufwandes gemäß Nr. 2.3.3. 

 
2.1.2.8 1Die Schülerbeförderung für die am gebundenen Ganztagsangebot teilnehmenden Schüle-

rinnen und Schüler ist für die Kernzeiten im Sinne von Nr. 2.1.2.1 nach den Vorschriften der 
Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV) durch den Schulaufwandsträger bzw. Aufgaben-
träger der Schülerbeförderung sicherzustellen. 2Für die Teilnahme an Zusatzangeboten au-
ßerhalb der Kernzeiten besteht keine Beförderungspflicht. 

 
2.1.2.9 1Die Wahlfreiheit der Schülerinnen und Schüler bzw. der Erziehungsberechtigten zwischen 

dem Besuch eines gebundenen Ganztagsangebots und der Halbtagsschule muss nach 
Maßgabe der nachfolgenden Regelungen in jeder Jahrgangsstufe gewährleistet sein. 2Dies 
ist der Fall, wenn an der eigenen Schule oder an einer anderen Schule der gleichen Schulart 
in zumutbarer Entfernung (bei Grund- und Mittelschulen innerhalb des Schulsprengels) ein 
Halbtagsangebot zur Verfügung steht. 3Bei der Beantragung gebundener Ganztagsangebote 
ist grundsätzlich eine Schülerprognose vorzulegen. 4Gebundene Ganztagsangebote können 
auch unter einer der folgenden Voraussetzungen eingerichtet werden: 
 
– An einzügigen Grundschulen und an Förderschulen können zur Gewährleistung der 

Wahlfreiheit Parallelklassen durch die Bildung von jahrgangsgemischten Klassen einge-
richtet werden. 

 
– Bei einer Zusammenarbeit mehrerer Grund- bzw. Mittelschulen in einem Schulverbund 

können gemäß Art. 32 Abs. 5 BayEUG bzw. Art. 32a Abs. 3 BayEUG die Bildungsange-
bote innerhalb des Verbundes durch das pädagogisch-fachliche Kooperationskonzept der 
Schulen und den Kooperationsvertrag der beteiligten Schulaufwandsträger dergestalt or-
ganisiert werden, dass gebundene Ganztagsangebote an einer Schule eingerichtet wer-
den, während diejenigen Schülerinnen und Schüler, die kein ganztägiges Angebot in An-
spruch nehmen möchten, eine andere Schule innerhalb des Verbundes besuchen kön-
nen. 

 
– Die Einrichtung gebundener Ganztagsangebote für Mittlere-Reife-Klassen nach Nr. 2.1.3 

Buchst. b kann auch an Mittelschulen erfolgen, die keinem Schulverbund angehören, 
bzw. wenn innerhalb eines Schulverbundes nicht mehrere parallele Mittlere-Reife-Züge 
bestehen, sofern diejenigen Schülerinnen und Schüler in Mittlere-Reife-Klassen, die kein 
ganztägiges Angebot in Anspruch nehmen möchten, gemäß Art. 43 Abs. 2 BayEUG 
durch das Staatliche Schulamt einer anderen Schule mit Mittleren-Reife-Klassen zuge-
wiesen werden können. 

 
– 1Mittelschulen, die nicht im Rahmen eines Schulverbundes gemäß Art. 32a Abs. 3 

BayEUG zusammenarbeiten, können gebundene Ganztagsangebote in Kooperation mit 
benachbarten Mittelschulen einrichten, wenn die zuständigen Schulaufwandsträger 
hierzu eine Kooperationsvereinbarung über Organisation, Betrieb und Kostenübernahme 
für das gebundene Ganztagsangebot einschließlich der Organisation und Finanzierung 
der notwendigen Schülerbeförderung schließen. 2Die Gewährleistung der Wahlfreiheit 
zwischen Ganztags- und Halbtagsschule erfolgt durch Zuweisung der Schülerinnen und 
Schüler gemäß Art. 43 Abs. 2 BayEUG. 
 

5Für Grundschulen mit gebundenen Ganztagsklassen kann gemäß Art. 32 Abs. 4 Satz 2 
BayEUG auf Antrag der betroffenen Schulaufwandsträger auch gemeindeübergreifend ein 
gesonderter Sprengel gebildet werden (Ganztagssprengel). 6Die Wahlfreiheit der Schülerin-
nen und Schüler zwischen Halbtags- und Ganztagsschule gemäß Art. 6 Abs. 4 BayEUG 
muss gewährleistet werden. 7Auch innerhalb eines Schulverbundes gemäß Art. 32 Abs. 5 
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BayEUG bzw. Art. 32a Abs. 3 BayEUG können durch das pädagogisch-fachliche Kooperati-
onskonzept der Schulen und den Kooperationsvertrag der beteiligten Schulaufwandsträger 
Schulen festgelegt werden, an denen ausschließlich gebundene Ganztagsklassen bestehen. 
8Die Schülerinnen und Schüler, die kein ganztägiges Angebot in Anspruch nehmen möch-
ten, besuchen in diesem Fall eine andere Grund- bzw. Mittelschule innerhalb des Schulver-
bundes mit Halbtagsunterricht. 
 

2.1.3 Gebundene Ganztagsangebote können durch den Schulaufwandsträger beantragt und nach 
Maßgabe von Nr. 2.1.1 und Nr. 2.1.2 genehmigt werden an 

 
a) Grundschulen für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 oder nur für die Jahrgangsstufen 1 und 2 

bzw. nur für die Jahrgangsstufen 3 und 4 oder gemäß Nr. 2.1.2.6 in jahrgangsgemischter 
Form oder ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen, 

 
b) Mittelschulen im Regelfall für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder mit gesondertem Antrag 

für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 bei Mittlere-Reife-Klassen bzw. Vorbereitungsklassen 
oder bei Bedarf für eine geringere Zahl an Jahrgangsstufen bzw. ergänzend in einzelnen 
Jahrgangsstufen, 

 
c) Förderschulen 
 

– in der Grundschulstufe für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 (ggf. inkl. Jahrgangsstufe 1A) 
oder nur für die Jahrgangsstufen 1 bis 2 bzw. nur für die Jahrgangsstufen 3 und 4, 

 
– in der Mittelschulstufe für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder mit gesondertem Antrag 

für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 bei Mittlere-Reife-Klassen oder bei Bedarf für eine 
geringere Zahl von Jahrgangsstufen oder 

 
– gemäß Nr. 2.1.2.6 in jahrgangsgemischter Form sowie 
 
– ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen, 
 

d) Realschulen und an Realschulen zur sonderpädagogischen Förderung für die Jahrgangs-
stufen 5 bis 10 oder bei Bedarf für eine geringere Zahl an Jahrgangsstufen oder ergän-
zend in einzelnen der genannten Jahrgangsstufen, 

 
e) Gymnasien für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 oder bei Bedarf für eine geringere Zahl an 

Jahrgangsstufen oder ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen, 
 
f) Wirtschaftsschulen und an Wirtschaftsschulen zur sonderpädagogischen Förderung in 

der Vorklasse der vierstufigen Wirtschaftsschule, in der Jahrgangsstufe 7 bis 10 bzw. in 
Abschlussklassen der zweistufigen Wirtschaftsschule oder bei Bedarf für eine geringere 
Zahl an Jahrgangsstufen oder ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen. 

 
2.2 Aufbau von gebundenen Ganztagszügen 
 
2.2.1 1Bei Genehmigung eines gebundenen Ganztagszuges kann in dem Schuljahr, auf das sich 

die Genehmigung bezieht, der Aufbau des Ganztagszuges mit der Einrichtung einer gebun-
denen Ganztagsklasse beginnen. 2In jedem weiteren Schuljahr kann ohne erneute Antrag-
stellung eine zusätzliche gebundene Ganztagsklasse eingerichtet werden, bis der Ausbau 
des gebundenen Ganztagszuges mit Ganztagsklassen im beantragten und bewilligten Um-
fang erreicht ist. 3Im Einzelfall kann die jeweilige Regierung nach Abstimmung mit dem 
Staatsministerium genehmigen, dass eine oder mehrere gebundene Ganztagsklassen in ei-
ner oder mehreren Jahrgangsstufen gleichzeitig neu eingerichtet werden (beschleunigter 
Ausbau). 
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2.2.2 1Können nach erfolgreicher Einrichtung im Jahr der Beantragung und Genehmigung in ei-
nem oder mehreren der folgenden Schuljahre aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen in 
einzelnen oder in allen Jahrgangsstufen keine gebundenen Ganztagsklassen eingerichtet 
werden, gilt die erteilte Genehmigung des Ganztagszuges bis auf Widerruf unverändert fort, 
so dass in den folgenden Schuljahren davon weiterhin Gebrauch gemacht werden kann. 
2Eine Förderung erfolgt für das entsprechende Schuljahr nicht. 3Bei Wiederaufnahme des 
Ganztagsschulbetriebs ist auf Verlangen der Schulaufsicht erneut ein pädagogisches Kon-
zept vorzulegen. 4Wird im Jahr der Beantragung keine gebundene Ganztagsklasse einge-
richtet, gilt die erteilte Genehmigung für die darauffolgenden Schuljahre nicht fort. 

 
2.2.3 1Die Entscheidung, in welcher Jahrgangsstufe mit dem Aufbau des gebundenen Ganztags-

zuges begonnen wird, wird einvernehmlich von Schulleitung und Schulaufwandsträger ge-
troffen. 2Sie muss sich aus dem Antrag ergeben. 3Die Bestimmungen des jeweiligen An-
tragsverfahrens gemäß Nr. 2.10 können insoweit Einschränkungen vorsehen. 

 
2.3 Personalausstattung und Finanzierung 
 
2.3.1 1Für nach Nr. 2.1 genehmigte und eingerichtete gebundene Ganztagsangebote werden 

staatlichen Schulen im Rahmen der Personalausstattung durch das Staatsministerium bzw. 
durch die Regierungen und Staatlichen Schulämter zur Abdeckung des zusätzlichen Perso-
nalaufwandes für gebundene Ganztagsklassen zusätzliche Lehrerwochenstunden zugewie-
sen. 2Die Zuweisung beträgt je gebundener Ganztagsklasse an Grundschulen, Mittelschulen 
und Förderschulen zwölf zusätzliche Lehrerwochenstunden und je gebundener Ganztags-
klasse an Realschulen, Gymnasien und Wirtschaftsschulen acht zusätzliche Lehrerwochen-
stunden. 
 
3Die zusätzlichen Lehrerwochenstunden sind ausschließlich für den Bedarf der gebundenen 
Ganztagsklassen und bevorzugt klassenbezogen sowie zur Umsetzung eines rhythmisierten 
Unterrichtstages und somit auch am Nachmittag einzusetzen. 4Sie werden grundsätzlich für 
unterrichtliche, unterrichtsnahe oder pädagogisch geleitete Bildungs- und Fördermaßnah-
men (Angebote zur individuellen schulischen Förderung, Intensivierungs-, Übungs-, Differen-
zierungs‑ und Vertiefungsstunden) eingesetzt. 5Bei solchen Angeboten entspricht eine 
Lehrerwochenstunde einem Einsatz der Lehrkraft im Umfang von 45 Minuten. 
 
6Soweit die jeweilige Schule in ihrem individuellen pädagogischen Konzept den Einsatz von 
Lehrerwochenstunden vorsieht, die keine bzw. nur eine geringe Vor- bzw. Nachbereitungs-
zeit erfordern, soll sie dafür eine abweichende Verrechnung dergestalt vorsehen, dass ein 
Einsatz im Umfang von bis zu 90 Minuten einer Stunde der Unterrichtspflichtzeit der Lehr-
kraft entspricht. 
 

2.3.2 1Für nach Nr. 2.1 genehmigte und eingerichtete gebundene Ganztagsangebote wird vom 
Freistaat Bayern neben den zusätzlichen Lehrerwochenstunden ein Budget für gebundene 
Ganztagsklassen zur Verfügung gestellt. 2Dieses Budget wird ausschließlich zur Finanzie-
rung der Beschäftigung pädagogischer Kräfte gewährt, die Bildungs- und Betreuungsange-
bote im Rahmen der gebundenen Ganztagsangebote gemäß Nr. 2.1 durchführen. 3Es darf 
nicht für andere Personalkosten oder Sachaufwendungen verwendet werden. 4Die Bildungs- 
und Betreuungsangebote müssen sich zumindest theoretisch für alle bzw. eine große Ziel-
gruppe der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler eignen. 
 
5Die Höhe des je gebundener Ganztagsklasse und Schuljahr zur Verfügung stehenden Bud-
gets wird im Rahmen des Antrags- und Genehmigungsverfahrens jährlich festgelegt sowie 
bekannt gegeben und steht für den Abschluss von Kooperations- und Einzelverträgen mit 
externem Personal bzw. mit externen Kooperationspartnern gemäß Nr. 2.4 zur Verfügung. 
6Die Bewirtschaftung der Mittel obliegt der zuständigen Regierung, die Regelungen zur Bud-
getverwendung treffen kann. 
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2.3.3 1Voraussetzung für die Personalausstattung der gebundenen Ganztagsklassen durch zu-
sätzliche Lehrerwochenstunden sowie für die Bereitstellung des Budgets gemäß Nr. 2.3.2 
ist, dass der Schulaufwandsträger pro Schuljahr je gebundener Ganztagsklasse eine Pau-
schale zur Mitfinanzierung der Personalkosten an den Freistaat Bayern leistet, deren Höhe 
im Rahmen des Antrags- und Genehmigungsverfahrens jährlich festgelegt und bekannt ge-
geben wird. 2Die zuständige Regierung überwacht die Zahlung der Pauschale. 3Die Zahlung 
der Pauschale kann nicht durch anrechenbare Sach- oder Personalleistungen des Schulauf-
wandsträgers ersetzt oder abgegolten werden. 

 
2.3.4 1Ist der Schulaufwandsträger selbst Kooperationspartner gemäß Nr. 2.4.2, wird seine Ver-

pflichtung zur Mitfinanzierung gemäß Nr. 2.3.3 regelmäßig in der Weise berücksichtigt, dass 
die Pauschale zur Mitfinanzierung der Personalkosten bereits bei der Bereitstellung des 
Budgets gemäß Nr. 2.3.2 in Abzug gebracht wird. 2Das Budget bzw. die Personalleistungen 
müssen der Schule dennoch im Umfang gemäß Nr. 2.3.2 Satz 5 zur Verfügung stehen. 

 
2.3.5 1Unberührt bleibt die Möglichkeit, dass der Schulaufwandsträger im Rahmen seiner Zustän-

digkeit gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII oder der Kooperationspartner gemäß Nr. 2.4.2 über das 
staatliche gebundene Ganztagsangebot zeitlich hinausgehende Förder- und Betreuungsan-
gebote vorsehen. 2Diese Zusatzangebote finden grundsätzlich nicht in staatlicher Träger-
schaft und damit außerhalb der schulischen und staatlichen Verantwortung statt, sofern nicht 
eine entsprechende Vereinbarung gemäß Nr. 2.3.6 getroffen wird. 

 
2.3.6 1An Unterrichtstagen können durch den Kooperationspartner Zusatzangebote außerhalb der 

Kernzeit gemäß Nr. 2.1.2.1 (z. B. Betreuungszeiten nach 16.00 Uhr oder an einem weiteren 
Wochentag) sowie sonstige besondere Angebote während der Kernzeit eingerichtet werden. 
 
2Diese können dann als schulische Veranstaltung durch- bzw. fortgeführt werden, wenn die 
Schulleitung dem Angebot zustimmt und das hierfür eingesetzte Personal den Anforderun-
gen gemäß Nr. 2.4.1 entspricht. 3Zudem muss der Schulleitung für diese Angebote ein Wei-
sungsrecht gegenüber dem durchführenden Kooperationspartner eingeräumt werden. 
 
4Ein entsprechender Hinweis auf die beabsichtigte Durchführung dieser Zusatzangebote ist 
auch in die Unterlagen zum Kooperationsvertrag aufzunehmen. 5Zusatzangebote werden 
grundsätzlich in einem gesonderten Vertrag geregelt, bei dem der Freistaat Bayern nicht 
Vertragspartei ist. 
 
6Eine Durchführung von Zusatzangeboten außerhalb der Kernzeit gem. Nr. 2.1.2.1 setzt vo-
raus, dass das Personal grundsätzlich auch während der Kernzeit eingesetzt ist. 7Die Finan-
zierungsverantwortung für diese Zusatzangebote liegt grundsätzlich beim Kooperations-
partner. 8Das gemäß Nr. 2.3.2 zur Verfügung gestellte Budget kann für Zusatzangebote nur 
dann verwendet werden, wenn bereits zu den Kernzeiten das Personal im erforderlichen 
Zeitumfang im Rahmen der Bildungs- und Betreuungsangebote eingesetzt wird. 9Schullei-
tung, Schulaufwandsträger und ggf. Kooperationspartner haben die Angebote aufeinander 
abzustimmen. 10Zur Finanzierung von Zusatzangeboten können Elternbeiträge erhoben wer-
den. 11Über die Gewährung eines kommunalen Zuschusses entscheidet die jeweilige kom-
munale Körperschaft vor Ort. 
 

2.4 Externes Personal in gebundenen Ganztagsangeboten 
 
2.4.1 1Das in gebundenen Ganztagsangeboten eingesetzte externe Personal muss die Gewähr für 

einen angemessenen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern bieten und über die per-
sönliche Eignung und Zuverlässigkeit sowie die für das jeweilige Bildungs- und Betreuungs-
angebot erforderliche Fachkompetenz verfügen. 2Die Schulleitung legt insbesondere unter 
Beachtung der Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht und der für Unterricht und Schulbetrieb 
geltenden Rechtsvorschriften die Anforderungen an die erforderliche Fachkompetenz fest. 
3Art. 60a Abs. 2 und 3 BayEUG sind zu beachten, das eingesetzte Personal darf insbeson-
dere nicht rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 
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181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Abs. 3, §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 des Straf-
gesetzbuchs (StGB) verurteilt worden sein. 4Darüber hinaus muss das eingesetzte Personal 
die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutre-
ten und im Rahmen seiner Tätigkeit in den gebundenen Ganztagsangeboten die politische, 
weltanschauliche und religiöse Neutralität zu wahren. 5Personen, bei denen ein früheres 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis durch den Freistaat Bayern, ein anderes Land der Bundesre-
publik Deutschland, den Bund oder eine andere Körperschaft des öffentlichen Rechts wegen 
der Verletzung von dienst- oder arbeitsvertraglichen Pflichten beendet wurde, kommen für 
eine Tätigkeit in den gebundenen Ganztagsangeboten nicht in Betracht. 6Das eingesetzte 
Personal muss vor Tätigkeitsantritt insbesondere 

 
– eine Erklärung zu früheren Dienst- und Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Dienst und zu 

Ermittlungs- und Strafverfahren abgeben, 
 
– ausdrücklich erklären, die in der Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue genann-

ten Grundsätze der freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes zu bejahen sowie das Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster 
Organisationen zur Kenntnis genommen zu haben, und den Fragenbogen zur Prüfung 
der Verfassungstreue sowie den Fragebogen zu Beziehungen zur Scientology-Organisa-
tion wahrheitsgemäß beantworten, 

 
– gemäß § 35 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) über die gesundheitlichen Anforderun-

gen sowie die Mitwirkungspflichten gemäß § 34 IfSG belehrt werden und die ab 1. März 
2020 in § 20 Abs. 8 ff. IfSG geforderten Nachweise vorlegen, 

 
– die Kenntnisnahme des Verbots der Annahme von Belohnungen oder Geschenken be-

stätigen, 
 
– auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet werden, 
 
– eine Verschwiegenheitserklärung abgeben und 
 
– gemäß Art. 60a Abs. 3 BayEUG ein höchstens drei Monate altes erweitertes Führungs-

zeugnis gemäß § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) im Original o-
der in beglaubigter Kopie gegenüber der Schulleiterin oder dem Schulleiter vorlegen; bei 
einer dauerhaften oder wiederholten Tätigkeit ist in Abständen von drei Jahren eine er-
neute Vorlage erforderlich. 

 
7Die sichere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist bei dem eingesetz-
ten Personal vorauszusetzen, sofern nicht ein besonderes sprachliches Schulkonzept (z. B. 
bilinguale Schule) eine Abweichung rechtfertigt. 8Die Schulleitung ist dem Kooperations-
partner gegenüber nach Maßgabe des Kooperationsvertrages weisungsberechtigt. 9Die Un-
terlagen zum Abschluss von Kooperations- bzw. Arbeitsverträgen werden den Vertragspart-
nern durch die zuständige Regierung übermittelt. 

 
2.4.2 1Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger entscheiden, ob die 

Durchführung von außerunterrichtlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten ganz oder teil-
weise durch einen freien gemeinnützigen Träger oder eine Kommune als Kooperations-
partner erfolgt, und kann ggf. diesen im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger auswäh-
len. 2Im Falle der Einbindung eines Kooperationspartners wird ein Kooperationsvertrag zwi-
schen dem freien Träger bzw. der Kommune und dem Freistaat Bayern, vertreten durch die 
jeweils zuständige Regierung, geschlossen. 3Die erforderlichen Vorabsprachen mit dem Ko-
operationspartner bezüglich Anzahl, Qualifizierung und Einsatzzeiten des vorgesehenen 
Personals erfolgen durch die Schulleitung. 4Ein eigenständiger Vertragsabschluss durch die 
jeweilige Schule ist nicht möglich. 5Absprachen zwischen Schule und Kooperationspartner 
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hinsichtlich der praktischen Vertragsdurchführung dürfen den Inhalten des Kooperationsver-
trags nicht zuwiderlaufen. 6Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Ein-
satz von Schülertutoren sowie von Personen in Freiwilligendiensten wird verwiesen. 

 
2.4.3 1Der Kooperationspartner führt die Bildungs- und Betreuungsangebote überwiegend mit Per-

sonal, das durch ihn beschäftigt wird, gemäß dem jeweiligen pädagogischen Konzept und 
dem im Kooperationsvertrag vereinbarten Leistungsumfang durch. 2Im Einzelfall kann der 
Kooperationspartner auch Dritte mit der Durchführung von Betreuungs- und Bildungsange-
boten beauftragen, insbesondere für besondere pädagogische Bildungsangebote; eine um-
fassende Beauftragung Dritter ist hingegen grundsätzlich nicht gestattet. 

 
2.4.4 1Kommunale Kooperationspartner können Gemeinden, Gemeindeverbände, Verwaltungsge-

meinschaften, kommunale Zweckverbände (Schulverbände) und Landkreise sein, soweit 
ihre Tätigkeit im Rahmen der gebundenen Ganztagsangebote nicht auf Gewinnerzielung ge-
richtet ist. 2Freie gemeinnützige Träger sind sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und solche des privaten Rechts (z. B. eingetragener Verein, Stiftung, gemeinnützige 
GmbH) oder sonstige rechtsfähige Organisationen z. B. aus den Bereichen Jugendarbeit, 
Sport, Kultur und Ehrenamt, deren Tätigkeit nicht auf Gewinnerzielung gerichtet ist. 3Eine 
Ausnahme hiervon ist nur in begrenztem zeitlichem Umfang, beispielsweise für die Durch-
führung von Projekten mit besonderer fachlicher Ausrichtung, zulässig. 4Hinweise auf mögli-
che Kooperationspartner können insoweit die zwischen dem Freistaat Bayern und der jewei-
ligen Organisation geschlossenen Rahmenvereinbarungen und Absichtserklärungen geben. 

 
2.4.5 1Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger ergänzend oder alterna-

tiv den Einsatz von Einzelpersonen für die Bildungs- und Betreuungsangebote in den gebun-
denen Ganztagsklassen vorsehen. 2Hierzu wird auf Vorschlag der Schulleitung ein Beschäf-
tigungs-, oder Dienstverhältnis zwischen der Einzelperson und dem Freistaat Bayern, vertre-
ten durch die jeweils zuständige Regierung, begründet, das grundsätzlich vor Aufnahme der 
Tätigkeit zu befristen ist. 3Hierfür sind ausschließlich die von der Regierung zur Verfügung 
gestellten Verträge und Formulare zu verwenden. 

 
2.4.6 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Einsatz von Honorarkräften 

wird verwiesen. 
 
2.4.7 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zur Nebenbeschäftigung von haupt-

amtlichen Lehrkräften in einem schulischen Ganztagsangebot wird verwiesen. 
 
2.4.8 Auf die näheren Bestimmungen des Staatsministeriums zum Vollzug des ab 1. März 2020 

geltenden Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Ma-
sernschutzgesetz) wird verwiesen. 

 
2.5 Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
 
2.5.1 Die Schülerinnen und Schüler besuchen das Ganztagsangebot stets aufgrund einer freiwilli-

gen Entscheidung ihrer Erziehungsberechtigten. 
 
2.5.2 1Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Erziehungsberechtigten vor Beginn des je-

weiligen Schuljahres zur verpflichtenden Teilnahme in einer gebundenen Ganztagsklasse 
grundsätzlich jeweils für ein Schuljahr bei der Schulleitung angemeldet. 2Die Anmeldung und 
die Teilnahmeverpflichtung beziehen sich auf die gesamte Dauer der Bildungs- und Betreu-
ungsangebote von mindestens vier Wochentagen je Unterrichtswoche mit Unterrichts- und 
Betreuungszeiten von grundsätzlich 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 3Die Schulleitung kann im Ein-
vernehmen mit Elternbeirat bzw. Schulforum und im Benehmen mit dem Schulaufwandsträ-
ger aus organisatorischen und/oder pädagogischen Erwägungen über diese Mindestzeit hin-
ausgehende verbindliche Unterrichts- und Betreuungszeiten für die teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler festlegen. 
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2.5.3 1Auf den Besuch einer gebundenen Ganztagsklasse besteht kein Rechtsanspruch. 2Die Auf-
nahme von Schülerinnen und Schülern kann insbesondere aufgrund der jeweils einschlägi-
gen Bestimmungen zur Schülerhöchstzahl beschränkt werden. 3Die Entscheidung über die 
Aufnahme trifft die Schulleitung nach pflichtgemäßem Ermessen insbesondere unter Berück-
sichtigung pädagogischer, familiärer und sozialer Aspekte. 4Die für die Aufnahme entschei-
dungserheblichen Gesichtspunkte und Auswahlkriterien sind den Erziehungsberechtigten zu 
Beginn des Anmeldeverfahrens bekannt zu geben. 5Ablehnungsentscheidungen sind gegen-
über den Erziehungsberechtigten auf Anfrage unter Berücksichtigung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten anderer Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten 
zu begründen. 6Auf die Möglichkeit der Ergreifung von Ordnungsmaßnahmen gem. Art. 86 
BayEUG mit Auswirkungen auf den Besuch des gebundenen Ganztagsangebots wird ver-
wiesen. 7Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte trotz wiederholter Auffor-
derung Zahlungsverpflichtungen (Mittagsverpflegung; Zusatzangebote) nicht nachgekom-
men sind, können in den darauffolgenden Schuljahren vom Besuch des gebundenen Ganz-
tagsangebots ausgeschlossen werden. 

 
2.5.4 1Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Umfang der Anmeldung Teilnahmepflicht (vgl. 

Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG). 2Es gelten § 20 der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) 
sowie etwaige schulartspezifische Regelungen für den Unterricht bzw. für schulische Veran-
staltungen sowie für Erkrankungen, Befreiungen bzw. Abmeldungen von der Schule wäh-
rend des Schuljahres. 3Eine dauerhafte Abmeldung von der Teilnahme am gebundenen 
Ganztagsangebot während des Schuljahres kann durch die Schulleitung nur bei Vorliegen 
wichtiger persönlicher Gründe gestattet werden (z. B. aufgrund besonderer pädagogischer, 
familiärer oder gesundheitlicher Gegebenheiten), die bei der Anmeldung zum Ganztagsan-
gebot noch nicht absehbar waren. 4Dabei hat die Schulleitung strenge Maßstäbe anzulegen. 

 
2.5.5 1Sofern Schülerinnen und Schüler an einzelnen Tagen nicht an dem Ganztagsangebot teil-

nehmen oder das Ganztagsangebot vor dem regulären Ende verlassen wollen, bedarf es 
einer Beurlaubung (vgl. § 20 Abs. 3 Satz 1 BaySchO). 2Diese ist zuvor schriftlich durch die 
Erziehungsberechtigten zu beantragen und kann nur durch die Schulleitung ausgesprochen 
werden, die im eigenen Ermessen und unter Abwägung der vorgebrachten Gründe und der 
schulischen Interessen entscheidet. 3Hierbei können insbesondere auch die Teilnahme an 
außerschulischen Bildungsangeboten sowie persönliche, erzieherische, gesundheitliche o-
der familiäre Gründe Berücksichtigung finden. 

 
2.5.6 1Ist die Durchführung der Bildungs- und Betreuungsangebote teilweise einem Kooperations-

partner übertragen, hat die Schule diesen rechtzeitig über Erkrankungen, Befreiungen, Beur-
laubungen und Abmeldungen von Schülerinnen und Schülern zu informieren. 2Sofern Schü-
lerinnen und Schüler nicht im Ganztagsangebot erscheinen, hat der Kooperationspartner un-
verzüglich die Schule zu informieren; verlassen Schülerinnen und Schüler das Ganztagsan-
gebot krankheitsbedingt vorzeitig, ist die Schule hierüber spätestens zu Beginn des darauf-
folgenden Schultags zu informieren. 

 
2.5.7 Bei einer verhinderten Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an kostenpflichtigen Zusatz-

angeboten bzw. der Mittagsverpflegung liegt die Informationspflicht gegenüber den entspre-
chenden Leistungserbringern bei den Erziehungsberechtigten, sofern sich nicht Schule oder 
Kooperationspartner zur Übernahme der Informationspflicht bereit erklärt haben. 

 
2.5.8 Wird ein vereinbartes Entgelt, z. B. für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung, durch die 

Erziehungsberechtigten nicht erbracht, können die betroffenen Schülerinnen und Schüler in 
letzter Konsequenz im Benehmen mit der Schulleitung auch während des Schuljahres von 
dem Bezug dieser kostenpflichtigen Leistungen ausgeschlossen werden. 
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2.6 Aufsichtspflicht 
 
2.6.1 1Für die Teilnahme an einem gebundenen Ganztagsangebot gelten § 22 BaySchO bzw. die 

schulartspezifischen Schulordnungen zur Aufsicht während des Unterrichts bzw. bei schuli-
schen Veranstaltungen. 2Die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufsichtspflicht für 
die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler trägt die Schulleitung. 3Die Aufsichtspflicht um-
fasst auch die unterrichtsfreie Zeit (z. B. Mittagszeit), die Teil des pädagogischen Ganztags-
konzepts ist (vgl. dazu Nr. 2.8.1). 

 
2.6.2 1Eine Übertragung der Aufsichtspflicht auf Lehrkräfte oder geeignetes volljähriges Personal 

im Rahmen des gebundenen Ganztagsangebots ist zulässig. 2Die Verantwortung der Schul-
leitung nach Nr. 2.6.1 bleibt dabei unberührt. 3Sofern die Schulleitung organisatorische Vor-
kehrungen für eine durchgehende Aufsicht, insbesondere durch Auswahl, Instruktion und 
Kontrolle der Aufsichtspersonen, getroffen hat, ist ihre Anwesenheit oder die Anwesenheit 
einer Lehrkraft während der Durchführung des Ganztagsangebots nicht zwingend erforder-
lich. 4Dies gilt grundsätzlich auch bei Angeboten im Rahmen der gebundenen Ganztagsan-
gebote, die außerhalb des Schulgeländes stattfinden (z. B. Wanderungen, Ausflüge, Besich-
tigung außerschulischer Lernorte), unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten 
im Einzelfall. 5Abhängig von der Art des Angebots ist ein angemessenes Betreuungsverhält-
nis zwischen anwesendem aufsichtsführenden Personal und teilnehmenden Schülerinnen 
und Schülern sicherzustellen. 6Auch beim Einsatz externer Kräfte sind die allgemeinen Si-
cherheitsbestimmungen und die sonstigen für Unterricht und Schulbetrieb geltenden Rechts-
vorschriften zu beachten. 

 
2.6.3 1Bei Bildungs- und Betreuungsangeboten im naturwissenschaftlichen und technischen Be-

reich müssen die für den jeweiligen Unterricht einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und 
Bekanntmachungen des Staatsministeriums entsprechend berücksichtigt werden. 2In Be-
tracht kommen u. a. die Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung in den bayeri-
schen Schulen, die Richtlinien für die AIDS-Prävention an den bayerischen Schulen, die 
Richtlinien zur Suchtprävention an den bayerischen Schulen, die Richtlinien für die Umwelt-
bildung an den bayerischen Schulen und das Landesprogramm für die gute gesunde Schule, 
jeweils in der geltenden Fassung. 

 
2.6.4 Experimente insbesondere in den naturwissenschaftlichen Bereichen und bei praktischen 

Arbeiten im Unterricht (z. B. Technik, Hauswirtschaft, Kunst etc.) dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn das eingesetzte Personal über die hierfür notwendige Fachkompetenz verfügt 
und sich nachweisbar mit den Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht in der jeweils gelten-
den Fassung vertraut gemacht hat. 

 
2.6.5 1Bei angeleiteten Bildungsangeboten im Bereich Sport ist zu beachten, dass Personen, die 

nicht die Lehrbefähigung für das Fach Sport besitzen, nur eingesetzt werden dürfen, wenn 
sie über eine freiberufliche oder vereinsorientierte Qualifikation im Sport verfügen, mit der sie 
fachlich befähigt sind, Sport zu vermitteln. 2Zu den freiberuflichen Qualifikationen im Bereich 
Sport gehören insbesondere die Diplomausbildung Sportwissenschaft, die Ausbildung 
zum/zur Diplom-Sportlehrer/in, die Ausbildung zum/zur Staatlich geprüften Sportlehrer/in im 
freien Beruf sowie die Ausbildung zum/zur Staatlich geprüften Gymnastiklehrer/in mit Wahl-
pflichtfach Sport und Freizeit. 3Personen mit freiberuflichen Qualifikationen dürfen die in der 
jeweiligen Ausbildung enthaltenen Sportarten vermitteln. 4Für Inhaber sportartübergreifender 
Übungsleiterlizenzen (Übungsleiter C Breitensport Kinder/Jugendliche bzw. Erwachsene/Äl-
tere) gilt dies mit Ausnahme des Schwimmens entsprechend. 5Inhaber von Trainerlizenzen 
eines Sportfachverbandes dürfen nur im Bereich der jeweiligen Sportart eingesetzt werden. 
6Voraussetzung für den Einsatz als Übungsleiter und Trainer ist die Vollendung des 18. Le-
bensjahres. 

 
2.6.6 1Betreuungsangebote, z. B. im Rahmen der Mittagspause, erfordern dann keine sportfachli-

che Qualifikation der Aufsicht führenden Person gem. 2.6.5, wenn die Schülerinnen und 
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Schüler frei und selbst organisiert, fachlich nicht angeleitet Sport in folgenden besonders ge-
eigneten Sportarten treiben: Basketball, Fußball, Handball, Volleyball, Badminton, Tischten-
nis, Tennis, Kleine Spiele, Jonglieren und Tanz. 2Bei anderen als diesen genannten Sportar-
ten, z. B. bei besonders gefahrengeneigten Sportarten wie Sportklettern oder Schwimmen, 
gilt das Qualifikationserfordernis der Aufsicht führenden Person unabhängig davon, ob eine 
fachliche Anleitung der Schülerinnen und Schüler stattfindet oder nicht. 

 
2.6.7 1Die Bekanntmachung zur Sicherheit im Sportunterricht vom 8. April 2003 (KWMBl. I 

S. 202), die Bekanntmachung zur Durchführung von Schwimmunterricht an Schulen vom 
1. April 1996 (KWMBl. I S. 192), die Bekanntmachung zum Sportunterricht bei erhöhter 
Ozonkonzentration vom 1. August 1991 (KWMBl. I S. 219), geändert durch Bekanntma-
chung vom 30. September 1991 (KWMBl. I S. 406), die Hinweise zur Durchführung von 
„Trendsportarten“ bei schulischen und dienstlichen Veranstaltungen; Aufsichtspflicht im 

Schreiben vom 15. April 2013 (Az. II.1‑5 S 4430-6.19 796), die Bekanntmachung zu Schüler-
fahrten vom 9. Juli 2010 (KWMBl. S. 204) und die Bekanntmachung über Sicherheit in der 
Schule und gesetzliche Schülerunfallversicherung vom 11. Dezember 2002 (KWMBl. I 2003 
S. 4, ber. S. 81), in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend zu beachten. 2Ebenso 
sind die sportartspezifischen Bestimmungen zu beachten, insbesondere zu Sportklettern 
(Durchführung nur an künstlichen Kletterwänden mit den vorgeschriebenen Sicherheitsvor-
kehrungen), Kampfsport (Beschränkung auf Verteidigungstechniken; kein Vollkontakt bei 
Schlag- und Tretbewegungen) sowie Kanu (Durchführung nur im Zahmwasser). 

 
2.7 Kostenfreiheit 
 
2.7.1 Die Teilnahme am gebundenen Ganztagsangebot während der Kernzeit gemäß Nr. 2.1.2.1 

ist – mit Ausnahme der Kosten für die Mittagsverpflegung – für die Schülerinnen und Schüler 
grundsätzlich kostenfrei. 

 
2.7.2 1Für Zusatzangebote außerhalb der Kernzeit (z. B. Betreuungszeiten nach 16.00 Uhr oder 

an einem weiteren Wochentag) sowie für sonstige besondere Angebote während der Kern-
zeit können mit den Erziehungsberechtigten gemäß Nr. 2.3.6 Entgelte vereinbart werden. 
2Die Entgelte sollen nach Art und Umfang der Inanspruchnahme dieses zusätzlichen Ange-
bots bemessen sein und soziale Gesichtspunkte angemessen berücksichtigen. 3Wird für 
sonstige besondere Angebote während der Kernzeit ein Entgelt erhoben, so sind diese An-
gebote mit dem Elternbeirat bzw. dem Schulforum abzustimmen und bei Bedarf durch die 
Möglichkeit zur Teilnahme an einem kostenfreien Betreuungsangebot zu ergänzen. 

 
2.7.3 Soweit Schulen bereits vor dem Jahr 2010 im Rahmen einer Modellphase bzw. eines Schul-

versuchs ein gebundenes Ganztagsangebot umgesetzt und wegen dessen besonderer Aus-
gestaltung einen Elternbeitrag erhoben haben, kann dies an diesen Schulen beibehalten 
werden. 

 
2.8 Mittagszeit und Mittagsverpflegung 
 
2.8.1 1Die Mittagszeit ist Teil des schulischen Ganztagsangebots und wird im organisatorischen 

Verantwortungs- und Aufsichtsbereich der Schule durchgeführt. 2Schülerinnen und Schülern 
kann – ausgenommen an Grundschulen und Grundschulstufen an Förderschulen – unter 
Berücksichtigung möglicher Gefahrensituationen vor Ort das Verlassen der Schulanlage in 
kleinen Gruppen unter Beachtung der individuellen Reife und Einsichtsfähigkeit der einzel-
nen Schülerinnen und Schüler nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Erziehungsbe-
rechtigten durch die Schulleitung gestattet werden. 3Hierzu sind im Vorfeld Absprachen zwi-
schen der Schulleitung und dem Betreuungspersonal – insbesondere bezüglich des örtlichen 
und zeitlichen Rahmens – zu treffen. 

 
2.8.2 1Die Mittagsverpflegung wird im Zusammenwirken von Schulaufwandsträger, Schulleitung 

und gegebenenfalls einem externen Kooperationspartner organisiert. 2In gegenseitigem Ein-
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vernehmen können Aufgaben auf Dritte, z. B. Kooperationspartner, Fördervereine oder Ca-
terer, übertragen werden. 3Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler während der Mit-
tagszeit ist schulische Aufgabe. 

 
2.8.3 1Es muss die Möglichkeit zum Verzehr einer warmen und möglichst ausgewogenen Mittags-

verpflegung gewährleistet werden, die grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler ver-
pflichtend im Klassenverband stattfindet. 2Das pädagogische Konzept einer Schule kann, im 
Einvernehmen mit dem Schulaufwandsträger, eine verbindliche Anmeldung zum Mittages-
sen vorsehen, sofern eine angemessene Speisenauswahl – insbesondere unter Berücksich-
tigung einer täglichen Wahlmöglichkeit von fleischhaltiger und vegetarischer Kost – angebo-
ten wird. 3In begründeten Einzelfällen kann die Schulleitung – insbesondere bei Vorliegen 
medizinischer oder religiöser Gründe – eine Abmeldung vom Bezug der bereitgestellten 
Speisen und Getränke zulassen. 

 
2.8.4 1Für das Mittagessen kann ein Teilnehmerbeitrag von den Erziehungsberechtigten erhoben 

werden. 2Entsprechende Vertragsvereinbarungen und/oder Regelungen zum Zahlungsver-
kehr sind zwischen den Erziehungsberechtigten und dem Leistungserbringer zu treffen. 3Bei 
Schülerinnen und Schülern, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allge-
mein oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten, kön-
nen die Mehraufwendungen für die Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung 
im Rahmen der Ganztagsschule auf Antrag bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe be-
rücksichtigt werden. 4Für die Aufgabenerfüllung in Zusammenhang mit dieser Leistung sind 
die Jobcenter bzw. die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. 

 
2.9 Räumlichkeiten 
 
2.9.1 1Für das gebundene Ganztagsangebot müssen geeignete Räume in ausreichender Anzahl 

und Größe zur Verfügung stehen. 2Gebundene Ganztagsangebote finden grundsätzlich in 
der Schule statt. 3Mittagsverpflegung und außerunterrichtliche Angebote können auch in Ein-
richtungen stattfinden, die sich in unmittelbarer Erreichbarkeit zur Schule befinden. 

 
2.9.2 1Über die Aufnahme von Angeboten, die regelmäßig außerhalb des Schulgeländes durchge-

führt werden sollen, in das pädagogische Konzept ist erst nach Prüfung der Erforderlichkeit 
und unter Abwägung pädagogischer Interessen zu entscheiden. 2Insbesondere sind neben 
dem Alter sowie der geistigen und charakterlichen Reife der teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler auch die jeweiligen Gefahrensituationen bei der Wahl der geeigneten Maßnah-
men zur Aufsichtsführung beim Zurücklegen der erforderlichen Wegstrecke sowie der Durch-
führung des Angebots zu berücksichtigen. 3Auf die entsprechenden Regelungen des Staats-
ministeriums wird verwiesen. 

 
2.10 Antragsverfahren und Genehmigung 
 
2.10.1 1Der Antrag auf (Neu-)Einrichtung gebundener Ganztagsangebote ist von der Schulleitung 

vorzubereiten und durch den Schulaufwandsträger zu stellen. 2Der Antrag ist – bei Grund- 
und Mittelschulen über die Staatlichen Schulämter, bei Realschulen und Gymnasien über die 
zuständige Dienststelle des Ministerialbeauftragten und bei Förderschulen und Wirtschafts-
schulen direkt – bei der zuständigen Regierung einzureichen. 3Die Antragstellung erfolgt 
grundsätzlich im Rahmen eines Antragsverfahrens vor Beginn des Schuljahres, in dem erst-
mals ein gebundenes Ganztagsangebot an der jeweiligen Schule eingerichtet und geneh-
migt werden soll. 4Der jeweilige Antragstermin, die einzelnen Genehmigungsbedingungen 
sowie die einzureichenden Antragsunterlagen werden im Rahmen des jährlichen Antrags- 
und Genehmigungsverfahrens bekannt gegeben bzw. bereitgestellt. 

 
2.10.2 1Die Genehmigung des gebundenen Ganztagsangebots wird durch die jeweilige Regierung 

erteilt. 2Die Bereitstellung der zusätzlichen Lehrerwochenstunden und Mittel für die gebunde-
nen Ganztagsklassen erfolgt durch das Staatsministerium bzw. die zuständige Regierung. 
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2.10.3 Die Genehmigung gebundener Ganztagsangebote kann bei Fehlen oder nachträglichem 
Wegfall der in Nr. 2.1 genannten Genehmigungsvoraussetzungen ganz oder teilweise wider-
rufen werden. 

 
2.10.4 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftragten der Schulaufsicht sind in Ausübung ih-

rer allgemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder durch 
Vertreter die Durchführung der gebundenen Ganztagsangebote vor Ort, insbesondere auch 
durch unangekündigte Kontrollen an den Schulen, zu überprüfen. 

 
2.10.5 Die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen sowie die Informationen zur aktuellen 

Höhe der Budgets und der Mitfinanzierungspauschale können auf der Website des Staatsmi-
nisteriums unter www.km.bayern.de/ganztagsschule abgerufen werden. 

 
3. Gebundene Ganztagsangebote an kommunalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft 
 
3.1 Zuwendungsvoraussetzungen 
 
3.1.1 1Die Schulträger von kommunalen Schulen sowie von staatlich genehmigten und staatlich 

anerkannten Schulen in freier Trägerschaft können staatliche Zuwendungen für den Perso-
nalaufwand gebundener Ganztagsangebote in Form eines einzelnen Ganztagsklassenzuges 
(gebundener Ganztagszug) für alle Jahrgangsstufen gemäß Nr. 3.2.1 oder für bestimmte 
Jahrgangsstufen der Schule gemäß Nr. 3.1.4 oder für einzelne Ganztagsklassen beantra-
gen. 2Ein Rechtsanspruch besteht insoweit nicht. 3Die Zuwendungen werden nach Maßgabe 
dieser Bekanntmachung und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbe-
sondere der Art. 23 und Art. 44 BayHO und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften, 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt. 4Eine zusätzliche Förderung nach 
dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) erfolgt insoweit nicht. 

 
3.1.2 Eine Zuwendung kann gewährt werden, wenn das gebundene Ganztagsangebot jeweils die 

Vorgaben der Nr. 1. sowie folgende Voraussetzungen erfüllt: 
 
3.1.2.1 1Das gebundene Ganztagsangebot gewährleistet ein Bildungs- und Betreuungsangebot an 

mindestens vier Wochentagen einer Unterrichtswoche mit einer Unterrichts- und Betreu-
ungszeit von grundsätzlich 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr (Kernzeit). 2In begründeten Einzelfällen 
(z. B. aus Gründen der Schülerbeförderung) kann die verbindliche Unterrichts- und Betreu-
ungszeit bereits ab 15.30 Uhr enden. 3Bei einem gebundenen Ganztagsangebot mit einem 
Unterrichtsbeginn vor bzw. nach 8.00 Uhr liegt das regelmäßige Ende des gebundenen 
Ganztagsangebots unter Berücksichtigung der täglichen Bildungs- und Betreuungszeit von 
mindestens 7,5 Zeitstunden dann entsprechend vor bzw. nach 16.00 Uhr. 

 
3.1.2.2 1Das gebundene Ganztagsangebot beinhaltet eine tägliche Mittagsverpflegung. 2Die Betreu-

ung und Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler während der Mittagszeit ist schuli-
sche Aufgabe. 

 
3.1.2.3 1Das gebundene Ganztagsangebot findet in der Verantwortung und unter der Aufsicht der 

Schulleitung statt. 2Inhalt und Durchführung des gebundenen Ganztagsangebots als einer 
besonderen Angebots- und Organisationsform des schulischen Unterrichts entsprechen den 
für Schulen in freier Trägerschaft geltenden allgemeinen schulrechtlichen Bestimmungen. 
3Der Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Art. 1 BayEUG ist auch im Rahmen des ge-
bundenen Ganztagsangebots zu verwirklichen. 

 
3.1.2.4 1Dem gebundenen Ganztagsangebot liegt ein von der Schulleitung, ggf. im Benehmen mit 

dem Elternbeirat bzw. Schulforum, erarbeitetes pädagogisches Konzept für die ganztägigen 
Bildungs- und Betreuungsangebote zugrunde. 2Das pädagogische Konzept muss dabei ins-
besondere folgende Inhalte und Gestaltungselemente berücksichtigen: 
 
– Angebote und Maßnahmen zur individuellen schulischen Förderung 
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– Intensivierungs-, Lern-, Übungs-, Differenzierungs- und Vertiefungseinheiten als Alterna-
tive zu schriftlichen Hausaufgaben 

 
– Angebote und Maßnahmen zur Vermittlung und Verbesserung sozialer und personaler 

Kompetenzen 
 
– Förderung individueller Neigungen und Begabungen und Erziehung zu einer sinnvollen 

Freizeitgestaltung. 
 
3Im Rahmen der individuellen Förderung soll bedarfsgerecht ein besonderer Schwerpunkt 
auf einer nachhaltigen Sprachförderung der Schülerinnen und Schüler liegen. 4Daneben soll 
das pädagogische Konzept zusätzliche Schwerpunkte entsprechend dem jeweiligen Schul-
profil sowie den besonderen Möglichkeiten oder Bedürfnissen an der jeweiligen Schule und 
in der jeweiligen Schulart enthalten (z. B. Sport, musische, ästhetische und künstlerische Bil-
dung, Inklusion, Berufsorientierung, Gesundheitserziehung). 
 

3.1.2.5 1Dem gebundenen Ganztagsangebot liegt als Organisationsprinzip eine rhythmisierte Ta-
ges- und Unterrichtsgestaltung zugrunde, die sich im pädagogischen Konzept und den je-
weiligen Stundenplänen der gebundenen Ganztagsklassen niederschlagen muss. 2Rhythmi-
sierung setzt dabei voraus, dass im Rahmen der organisatorischen und räumlichen Möglich-
keiten an der Schule ein zeitlich ausgewogener Wechsel zwischen Phasen der Anstrengung 
und der Erholung, der Bewegung und der Ruhe, der kognitiven und der praktischen Leistun-
gen sowie zwischen unterschiedlichen Lehr- und Lernformen und Methoden stattfindet. 
3Hierzu sind die Durchführung von Unterricht gemäß Stundentafel sowie eine Verwendung 
zusätzlicher Lehrerwochenstunden auch am Nachmittag vorzusehen. 
 
4Die Basisstandards gemäß dem Qualitätsrahmen für gebundene Ganztagsschulen (vgl. Be-
kanntmachung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an offenen und gebundenen 
Ganztagsschulen in der jeweils geltenden Fassung) sind einzuhalten. 
 

3.1.3 Das Vorliegen dieser Voraussetzungen gem. Nr. 3.1.2 bestätigt die jeweilige Regierung in 
einem Schreiben gegenüber dem Schulträger. 

 
3.1.4 1Zuwendungen für gebundene Ganztagsangebote können durch den Schulträger beantragt 

und nach Maßgabe von Nr. 3.1.1 und Nr. 3.1.2 bewilligt werden an 
 
a) Grundschulen, die in Gliederung und Aufbau der Bestimmung des Art. 7 Abs. 2 Satz 1 

BayEUG entsprechen, für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 oder nur für die Jahrgangsstufen 1 
und 2 bzw. nur für die Jahrgangsstufen 3 und 4 sowie in jahrgangsgemischter Form oder 
ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen, 

 
b) Mittelschulen, die in Gliederung und Aufbau der Bestimmung des Art. 7a Abs. 2 Satz 1 

BayEUG entsprechen, im Regelfall für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder mit gesondertem 
Antrag für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 bei Mittlere-Reife-Klassen bzw. Vorbereitungs-
klassen oder bei Bedarf für eine geringere Zahl an Jahrgangsstufen bzw. ergänzend in 
einzelnen Jahrgangsstufen, 

 
c) Förderschulen– in der Grundschulstufe für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 (inkl. Jahrgangs-

stufe 1A) oder nur für die Jahrgangsstufen 1 bis 2 bzw. nur für die Jahrgangsstufen 3 und 
4, 

 
– in der Mittelschulstufe für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder mit gesondertem Antrag 

für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 bei Mittlere-Reife-Klassen oder im Einzelfall für eine 
geringere Zahl von Jahrgangsstufen oder 

 
– in jahrgangsgemischter Form sowie 
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– ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen, 
 
d) Realschulen und an Realschulen zur sonderpädagogischen Förderung, die in Gliederung 

und Aufbau der Bestimmung des Art. 8 Abs. 2 Satz 1 BayEUG entsprechen, für die Jahr-
gangsstufen 5 bis 10 oder bei Bedarf für eine geringere Zahl an Jahrgangsstufen oder 
ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen, 

 
e) Gymnasien, die in Gliederung und Aufbau der Bestimmung des Art. 9 Abs. 2 Satz 1 

BayEUG entsprechen, für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 oder bei Bedarf für eine gerin-
gere Zahl an Jahrgangsstufen oder ergänzend in einzelnen der genannten Jahrgangsstu-
fen, 

 
f) Wirtschaftsschulen und an Wirtschaftsschulen zur sonderpädagogischen Förderung, die 

in Gliederung und Aufbau der Bestimmung des Art. 14 Abs. 2 Satz 1 BayEUG entspre-
chen, in der Vorklasse der vierstufigen Wirtschaftsschule, in der Jahrgangsstufe 7 bis 10 
bzw. Abschlussklassen der zweistufigen Wirtschaftsschule oder bei Bedarf für eine gerin-
gere Zahl an Jahrgangsstufen oder ergänzend in einzelnen Jahrgangsstufen. 

 
3.1.5 1Im Übrigen liegen die Organisation und inhaltliche Ausgestaltung des gebundenen Ganz-

tagsangebots sowie der Abschluss von Verträgen bzw. von Beschäftigungsverhältnissen mit 
Einzelkräften in der Verantwortung der Schulleitung und des Schulträgers. 2Der Schulträger 
kann im Einzelfall auch eine Zuwendung für ein von Nr. 3.1.4 abweichendes Ganztagsange-
bot beantragen. 

 
3.1.6 1Für die Bemessung der Anzahl der förderfähigen gebundenen Ganztagsklassen nach 

Nr. 3.1.4 gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 13 Schülerinnen bzw. Schülern pro Klasse. 
2Bei Förderschulen bestimmt sich die Mindesteilnehmerzahl nach den für den jeweiligen För-
derschwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmungen für die Klassenbildung. 3Bei Grund-
schulen bemisst sich die Förderung auf Grundlage der KIassenbildungsrichtlinien für staatli-
che Schulen. 

 
3.1.7 Wird die Mindestteilnehmerzahl von mehreren gebundenen Ganztagsklassen an einer 

Schule nicht erreicht, so werden für diese Klassen zur Bestimmung der zu gewährenden Zu-
wendungen jahrgangsstufenübergreifend fiktive förderfähige Klassen anhand folgender Ta-
belle zugrunde gelegt. 
 
Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und Wirtschaftsschulen 

 

Anzahl der Schüler Anzahl der förderfähigen 
Klassen von bis 

13 25 1 

26 45 2 

46 65 3 

66 85 4 

86 105 5 

106 125 6 

126 145 7 

146 165 8 

166 185 9 

186 205 10 

… … … 
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Förderschulen 
 

Anzahl der Schüler Anzahl der förderfähigen 
Klassen von bis 

8 15 1 

16 31 2 

32 47 3 

48 63 4 

64 79 5 

80 95 6 

96 111 7 

112 127 8 

128 143 9 

144 159 10 

… … … 

 
3.2 Aufbau von gebundenen Ganztagszügen 
 
3.2.1 1In dem Schuljahr, auf das sich die Bewilligung der Zuwendung bezieht, beginnt der Aufbau 

des Ganztagszuges zunächst mit der Zuwendung für eine gebundene Ganztagsklasse. 2In 
jedem weiteren Schuljahr kann ohne erneute Antragstellung für jede zusätzlich eingerichtete 
gebundene Ganztagsklasse eine Zuwendung gewährt werden, bis der Ausbau des gebunde-
nen Ganztagszuges mit Ganztagsklassen im beantragten und bewilligten Umfang erreicht 
wurde. 3Nach der Bewilligungsentscheidung für Zuwendungen zum Aufbau eines Ganztags-
zuges bedarf die Erhöhung der Zuwendung für den jährlichen Aufwuchs um eine weitere 
Klasse bis zum Vollausbau eines Zuges bzw. der entsprechenden Anzahl von Ganztagsklas-
sen keiner erneuten Antragstellung und Bewilligung mehr. 4Die staatliche Stunden- bzw. Mit-
telausstattung wird dann dem bewilligten und tatsächlich erfolgten Ausbau entsprechend zur 
Verfügung gestellt. 5Im Einzelfall kann die jeweilige Regierung nach Abstimmung mit dem 
Staatsministerium Zuwendungen für eine oder mehrere gebundene Ganztagsklassen bewilli-
gen, die in einer oder mehreren Jahrgangsstufen gleichzeitig neu eingerichtet werden (be-
schleunigter Ausbau). 

 
3.2.2 1Können nach erfolgreicher Einrichtung und Förderung im Jahr der Beantragung in einem 

oder in mehreren der folgenden Schuljahre aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen in 
einzelnen oder in allen Jahrgangsstufen keine gebundenen Ganztagsklassen eingerichtet 
werden, gilt die Zusage auf Bewilligung der Förderung für den gebundenen Ganztagszug bis 
auf Widerruf unverändert fort, so dass in den folgenden Schuljahren davon weiterhin Ge-
brauch gemacht werden kann. 2Eine Zuwendung erfolgt für das entsprechende Schuljahr 
nicht. 3Bei Wiederaufnahme des Ganztagsschulbetriebs ist auf Verlangen der Schulaufsicht 
erneut ein pädagogisches Konzept vorzulegen. 4Wird im Jahr der Beantragung keine gebun-
dene Ganztagsklasse eingerichtet, ist die Förderung eines gebundenen Ganztagszugs ggf. 
in den darauffolgenden Schuljahren erneut zu beantragen. 

 
3.2.3 1Die Entscheidung, in welcher Jahrgangsstufe mit dem Aufbau des gebundenen Ganztags-

zuges begonnen wird, wird von Schulleitung und Schulträger getroffen. 2Sie muss sich aus 
dem jeweiligen Antrag ergeben. 

 
3.3 Personalausstattung und Finanzierung 
 
3.3.1 1Für eingerichtete gebundene Ganztagsangebote an kommunalen Schulen sowie staatlich 

genehmigten Ersatzschulen in freier Trägerschaft gemäß Nr. 3.1.4, die die Zuwendungsvo-
raussetzungen gemäß Nr. 3.1 erfüllen, werden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
staatliche Zuwendungen zur Abdeckung des zusätzlichen Personalaufwandes in Form eines 
Festbetrages gewährt, der im Rahmen des Bewilligungsverfahrens jährlich festgelegt und 
bekanntgegeben wird. 
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2Die Zuwendung wird ausschließlich zur Finanzierung der Beschäftigung zusätzlicher päda-
gogischer Kräfte gewährt, die Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der gebunde-
nen Ganztagsangebote gemäß Nr. 3.1 durchführen. 3Die Förderung darf nicht für andere 
Personalkosten oder Sachaufwendungen verwendet werden. 4Weitere Regelungen zur Ver-
wendung der Fördermittel können in den jeweiligen Unterlagen zum Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren getroffen werden. 5Die zweckentsprechende Mittelverwendung ist gegen-
über der Bewilligungsbehörde nachzuweisen. 
 

3.3.2 Der durch die Einrichtung und den Betrieb der gebundenen Ganztagsangebote anfallende 
zusätzliche Sachaufwand ist vom jeweiligen Schulträger zu tragen. 

 
3.3.3 1Für eingerichtete gebundene Ganztagsangebote an staatlich anerkannten Grundschulen, 

Mittelschulen sowie genehmigten oder staatlich anerkannten Förderschulen in freier Träger-
schaft, die die Zuwendungsvoraussetzungen gemäß Nr. 3.1 erfüllen, werden im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel durch das Staatsministerium bzw. durch die Re-
gierungen und Staatlichen Schulämter zur Abdeckung des zusätzlichen Personalaufwandes 
wahlweise eine Zuwendung nach Nr. 3.3.1 oder Lehrerwochenstunden durch Zuordnung 
staatlicher Lehrkräfte bzw. Förderlehrer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie 
eine staatliche Zuwendung in Form eines Festbetrages gemäß Nr. 3.3.4 gewährt. 2Im Falle 
einer Zuordnung von Lehrerwochenstunden werden je gebundener Ganztagsklasse an 
Grund-, Mittel‑ und Förderschulen zwölf zusätzliche Lehrerwochenstunden zugewiesen. 

 
3Die zusätzlichen Lehrerwochenstunden sind ausschließlich für den Bedarf der gebundenen 
Ganztagsklassen und bevorzugt klassenbezogen sowie zur Umsetzung eines rhythmisierten 
Unterrichtstages, somit auch am Nachmittag, einzusetzen. 4Sie werden grundsätzlich für un-
terrichtliche, unterrichtsnahe oder pädagogisch geleitete Bildungs- und Fördermaßnahmen 
(Angebote zur individuellen schulischen Förderung, Intensivierungs-, Übungs-, Differenzie-

rungs‑ und Vertiefungsstunden) eingesetzt. 5Bei solchen Angeboten entspricht eine Lehrer-
wochenstunde einem Einsatz der Lehrkraft im Umfang von 45 Minuten. 
 
6Soweit die jeweilige Schule in ihrem individuellen pädagogischen Konzept den Einsatz von 
Lehrerwochenstunden vorsieht, die keine bzw. nur eine geringe Vor- bzw. Nachbereitungs-
zeit erfordern, soll sie dafür eine abweichende Verrechnung dergestalt vorsehen, dass ein 
Einsatz im Umfang von bis zu 90 Minuten einer Stunde der Unterrichtspflichtzeit der Lehr-
kraft entspricht. 
 

3.3.4 1Im Falle der Zuordnung von staatlichen Lehrkräften bzw. Förderlehrern sind Art. 31 Abs. 5 
bzw. Art. 33 Abs. 2 BaySchFG entsprechend anzuwenden. 2Daneben wird im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel eine staatliche Zuwendung in Form eines Festbetrages je ge-
bundener Ganztagsklasse und Schuljahr gewährt, dessen Höhe im Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren jährlich festgelegt und bekanntgegeben wird. 3Die Zuwendungen werden 
ausschließlich zur Finanzierung des zusätzlichen pädagogischen Personals (z. B. Lehr-
kräfte) gewährt, das Bildungs- und Betreuungsangebote im Rahmen der gebundenen Ganz-
tagsangebote gemäß Nr. 3.1 durchführt. 4Die Förderung darf nicht für andere Personalkos-
ten oder Sachaufwendungen verwendet werden. 5Weitere Regelungen zur Verwendung der 
Fördermittel können in den jeweiligen Unterlagen zum Antrags- und Bewilligungsverfahren 
getroffen werden. 6Die zweckentsprechende Mittelverwendung ist gegenüber der Bewilli-
gungsbehörde nachzuweisen. 

 
3.3.5 1Bei der Bemessung der Festbetragsfinanzierung nach Nr. 3.3.1 und Nr. 3.3.4 ist bereits ein 

Eigenbeitrag des jeweiligen Schulträgers zum Personalaufwand je gebundener Ganztags-
klasse und Schuljahr berücksichtigt. 2Für private Förderschulen, die an der Förderung nach 
Art. 34a BaySchFG teilnehmen, erhalten die Schulträger überdies eine Förderung in Höhe 
des Eigenbeitrags. 3Über die Gewährung eines kommunalen Mitfinanzierungsbeitrages ent-
scheidet die jeweilige kommunale Körperschaft vor Ort. 
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3.4 Personal in gebundenen Ganztagsangeboten 
 
1Der Schulträger hat dafür Sorge zu tragen, dass das in den gebundenen Ganztagsangebo-
ten eingesetzte Personal die Gewähr für einen angemessenen Umgang mit den Schülerin-
nen und Schülern bietet und über die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit sowie die für 
das jeweilige Bildungs- und Betreuungsangebot erforderliche pädagogische und fachliche 
Kompetenz verfügt. 2Art. 94 Abs. 5 i.V.m. Art. 94 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. Art. 60a Abs. 2 und 3 
BayEUG sind zu beachten, das eingesetzte Personal darf insbesondere nicht rechtskräftig 
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 
201a Abs. 3, §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 StGB verurteilt worden sein. 3Das 
Personal darf nur dann eingesetzt werden, wenn es vor Tätigkeitsantritt gemäß Art. 60a 
Abs. 3 BayEUG ein höchstens drei Monate altes erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a 
Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) im Original oder in beglaubigter Kopie 
gegenüber der zuständigen Schulaufsichtsbehörde vorgelegt hat. 4Bei einer dauerhaften o-
der wiederholten Tätigkeit ist in Abständen von drei Jahren eine erneute Vorlage erforder-
lich. 5Darüber hinaus muss das eingesetzte Personal die Gewähr dafür bieten, jederzeit für 

die freiheitlich‑demokratische Grundordnung einzutreten. 6Die Bestimmungen des ab 
1. März 2020 geltenden Masernschutzgesetzes sind zu beachten. 7Im Übrigen entscheiden 
Schulleitung und Schulträger nach dem jeweiligen pädagogischen Konzept über die Anfor-
derungen an die Qualifikation des eingesetzten Personals. 8Die sichere Beherrschung der 
deutschen Sprache in Wort und Schrift ist bei dem eingesetzten Personal vorauszusetzen, 
sofern nicht ein besonderes sprachliches Schulkonzept (z. B. bilinguale Schule) eine Abwei-
chung rechtfertigt. 
 

3.5 Anmeldung und Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
 
3.5.1 1Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Erziehungsberechtigten vor Beginn des je-

weiligen Schuljahres zur verpflichtenden Teilnahme in einer gebundenen Ganztagsklasse 
grundsätzlich jeweils für ein Schuljahr angemeldet. 2Die Anmeldung und die Teilnahmever-
pflichtung beziehen sich auf die gesamte Dauer der Bildungs- und Betreuungsangebote von 
mindestens vier Wochentagen je Unterrichtswoche mit Unterrichts- und Betreuungszeiten 
von grundsätzlich 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 3Schulträger und Schulleitung können über diese 
Mindestzeit hinausgehende verbindliche Unterrichts- und Betreuungszeiten festlegen. 

 
3.5.2 Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Umfang der Anmeldung Teilnahmepflicht. 
 
3.6 Teilnehmerbeitrag 

 
1An Schulen in freier Trägerschaft können auch für die Teilnahme an gebundenen Ganz-
tagsangeboten in der Kernzeit gemäß Nr. 3.1.2.1 Teilnehmerbeiträge von den Erziehungs-
berechtigten erhoben werden, sofern es sich nicht um private Förderschulen handelt, die an 
der Förderung nach Art. 34a BaySchFG teilnehmen. 2Die Teilnehmerbeiträge sollen nach Art 
und Umfang der Inanspruchnahme der Angebote bemessen und nach sozialen Gesichts-
punkten gestaffelt sein. 3Art. 96 BayEUG bleibt unberührt. 
 
4Bei privaten Förderschulen, die an der Förderung nach Art. 34a BaySchFG teilnehmen, gel-
ten analog die Regelungen der staatlichen Schulen gemäß Nr. 2.3.5 f. und Nr. 2.7.2. 
 

3.7 Räumlichkeiten 
 
1Für gebundene Ganztagsangebote müssen geeignete Räume in ausreichender Anzahl und 
Größe zur Verfügung stehen. 2Gebundene Ganztagsangebote finden grundsätzlich in der 
Schule oder in Einrichtungen statt, die sich in unmittelbarer Erreichbarkeit zur Schule befin-
den. 
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3.8 Antragsverfahren und Bewilligung 
 
3.8.1 1Der Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung für gebundene Ganztagsangebote ist von der 

Schulleitung vorzubereiten und durch den Schulträger zu stellen. 2Der Antrag ist – bei 
Grund- und Mittelschulen über die Staatlichen Schulämter, bei Realschulen und Gymnasien 
über die Dienststellen der Ministerialbeauftragten, bei Wirtschaftsschulen und Förderschulen 
direkt – bei der zuständigen Regierung einzureichen. 3Die Antragstellung erfolgt grundsätz-
lich im Rahmen eines Antragsverfahrens vor Beginn des Schuljahres, für das erstmals eine 
Zuwendung für das Ganztagsangebot an der jeweiligen Schule bewilligt werden soll. 4Der 
jeweilige Antragstermin, die einzelnen Antragsbedingungen sowie die einzureichenden An-
tragsunterlagen werden im Rahmen des jährlichen Bewilligungsverfahrens bekannt gegeben 
bzw. bereitgestellt. 5Nach Schuljahresbeginn kann grundsätzlich kein Antrag auf Zuwendung 
für die Förderung eines gebundenen Ganztagsangebots bewilligt werden. 6Ein Rechtsan-
spruch auf Bewilligung einer staatlichen Zuwendung besteht nicht. 

 
3.8.2 1Die Bewilligung der Zuwendungen für gebundene Ganztagsangebote wird durch die jewei-

lige Regierung erteilt. 2Die Bereitstellung der zusätzlichen Lehrerwochenstunden und Mittel 
für die gebundenen Ganztagsklassen erfolgt durch das Staatsministerium bzw. die zustän-
dige Regierung. 3Die Höhe der zu gewährenden Zuwendung bemisst sich nach der Anzahl 
der tatsächlich eingerichteten Ganztagsklassen bzw. der jeweiligen Schülerzahl, die jährlich 
im Rahmen eines gesonderten Meldeverfahrens – bei Grund- und Mittelschulen über die 
Staatlichen Schulämter, bei Realschulen und Gymnasien über die Dienststellen der Ministe-
rialbeauftragten, bei Wirtschaftsschulen und Förderschulen direkt – der zuständigen Regie-
rung zu übermitteln sind. 

 
3.8.3 1Die Bewilligung ersetzt nicht die gemäß Art. 92 bzw. Art. 99 BayEUG erforderliche schulauf-

sichtliche Genehmigung, die jeweils vor Bewilligung einer Zuwendung vorliegen muss. 
2Schulen, die noch nicht abschließend schulaufsichtlich genehmigt sind, haben jährlich einen 
Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung zu stellen. 3Ebenfalls ist dies erforderlich, falls bei 
einer Neubeantragung die Mindestteilnehmerzahl gemäß Nr. 3.1.6 nicht erreicht wurde. 

 
3.8.4 Die Bewilligung kann bei Fehlen oder nachträglichem Wegfall der Zuwendungsvorausset-

zungen ganz oder teilweise widerrufen werden. 
 
3.8.5 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftragten der Schulaufsicht sind in Ausübung ih-

rer allgemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder durch 
Vertreter die Durchführung der gebundenen Ganztagsangebote vor Ort, insbesondere auch 
durch unangekündigte Kontrollen an den Schulen, zu überprüfen. 

 
3.8.6 Die für die Antragstellung erforderlichen Unterlagen sowie die Informationen zur aktuellen 

Höhe der Festbeträge und des Eigenbetrags können auf der Website des Staatsministeri-
ums unter 
www.km.bayern.de/ganztagsschule abgerufen werden.4.Schlussbestimmungen 

 
4.1 Übergangsregelung 

 
Für gebundene Ganztagsangebote, die bis zum Inkrafttreten dieser Bekanntmachung am 
14. Februar 2020 eingerichtet und gefördert wurden, ist die Bekanntmachung des Staatsmi-
nisteriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zu gebundenen Ganztagsange-
boten an Schulen vom 31. Januar 2018 (KWMBl. S. 85) in ihrer bis dahin geltenden Fassung 
weiter bis zum Ablauf des 31. Juli 2020 anzuwenden. 
 

4.2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
1Diese Bekanntmachung tritt am 14. Februar 2020 in Kraft. 2Mit Ablauf des 13. Februar 2020 
tritt die Bekanntmachung des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 

http://www.km.bayern.de/ganztagsschule%20abgerufen%20werden.4.Schlussbestimmungen
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Kunst zu gebundenen Ganztagsangeboten an Schulen vom 31. Januar 2018 (KWMBl. 
S. 85) außer Kraft. 

 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 86) 
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Berufsbegleitende sonderpädagogische Zusatzausbildung für das Personal für heilpädagogi-
sche Unterrichtshilfe an Förderschulen 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 13. Feb-
ruar 2020, Az. III.6-BP8031.1.1/89 
 
1. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus veranstaltet in den Jahren 2020 bis 2022 einen 

weiteren Lehrgang zur berufsbegleitenden sonderpädagogischen Zusatzausbildung für das Perso-
nal für heilpädagogische Unterrichtshilfe in Förderschulen, sofern eine Mindestteilnehmerzahl von 
20 Teilnehmern erreicht wird. 
 
Lehrgang 51 in Heilsbronn/Mfr. 
 
Der Lehrgang befasst sich insbesondere mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten 
geistige Entwicklung (s. auch Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 7. Juni 1999 (KWMBl. I S. 181) und körperliche und motorische Entwicklung (s. 
auch Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 23. Juli 
1998 (KWMBl. I S. 405)). 
 

2. Der Lehrgang ist vorgesehen für Personal für heilpädagogische Unterrichtshilfe, das über keine 
heilpädagogische oder sonderpädagogische Ausbildung bzw. Zusatzausbildung verfügt. Er wendet 
sich vor allem an Personal in den Schulvorbereitenden Einrichtungen und in den Förderzentren zur 
sonderpädagogischen Förderung (einschließlich der Mobilen Sonderpädagogischen Hilfe sowie 
der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste). Es können sich auch interessierte Förderlehrkräfte 
mit entsprechendem Einsatz bewerben. Der Lehrgang steht sowohl für staatliches wie auch für pri-
vat angestelltes Personal offen. 
 
Mit der Ausschreibung zum Lehrgang Nr. 51 sollen vor allem Personen angesprochen werden, die 
bereits mehrere Jahre ihren Dienst als Personal für heilpädagogische Unterrichtshilfe an Förder-
schulen versehen und aus dienstlichen oder privaten Gründen noch keine Gelegenheit hatten, an 
einer berufsbegleitenden sonderpädagogischen Zusatzausbildung teilzunehmen. Die Bewerber/Die 
Bewerberinnen sollten sich mindestens drei Jahre lang im Dienst an Förderschulen bewährt haben 
und in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis stehen. 
 

3. Kriterium für die Auswahl der bis zu 30 Teilnehmer/Teilnehmerinnen ist vor allem die Dauer der 
bisherigen Tätigkeit im staatlichen oder privaten Förderschuldienst. Je Förderschule können sich 
zwar mehrere Teilnehmer/Teilnehmerinnen bewerben, bei der Auswahl kann jedoch aus unter-
richtsorganisatorischen Gründen in der Regel nur eine Person berücksichtigt werden. 

 
4. Die Ausbildung beginnt im September 2020 und erstreckt sich über insgesamt zwei Jahre. Sie wird 

sowohl in 17 Wochenkursen als auch an Einzeltagen durchgeführt. Inhaltlich ist sie schwerpunkt-
mäßig auf die sonderpädagogischen Einsatzfelder dieses Personenkreises und auf die jeweiligen 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkte bezogen. Sie umfasst etwa 640 Stunden einschließlich 
der schulpraktischen Ausbildung und schließt mit einer Prüfung ab. Der letzte Ausbildungsabschnitt 
findet im Juli 2022 statt. 
 
Nach der erfolgreichen Ausbildung können ausschließlich die Erzieher/Erzieherinnen und Heiler-
ziehungspfleger/Heilerziehungspflegerinnen die Berufsbezeichnung „Heilpädagogischer Förderleh-
rer/Heilpädagogische Förderlehrerin“ führen (Art. 60 Abs. 2 BayEUG). 
 

5. Die Ausbildung ist gebührenfrei. Nichtstaatliche Teilnehmer/Teilnehmerinnen haben im Falle der 
auswärtigen Unterbringung während der Wochenkurse für die anfallenden Kosten für Fahrt, Unter-
kunft und Verpflegung selbst aufzukommen. Falls private Träger von Förderschulen diese Kosten 
übernehmen, können ihnen die Auslagen als notwendiger Schulaufwand ersetzt werden. 

 



Schulanzeiger der Regierung von Unterfranken Nr. 4/20 

 

121 

 

6. Bewerbungen sind auf dem Dienstweg bis spätestens 4. Mai 2020 an die zuständige Regierung zu 
richten. Neben einem Antrag auf Zulassung zur Ausbildung ist ein Lebenslauf erforderlich, der An-
gaben zur beruflichen Ausbildung und zur bisherigen beruflichen Verwendung enthält. 

 
7. Die Zulassung erfolgt in jedem Falle unter der Bedingung, dass der Teilnehmer/die Teilnehmerin 

die Ausbildung zu Ende führt und nicht vor Ablauf von drei Jahren nach deren Beendigung auf ei-
genen Antrag oder aus sonstigen in seiner/ihrer Person liegenden Gründen aus dem staatlichen 
oder nichtstaatlichen Förderschuldienst innerhalb des Freistaates Bayern ausscheidet. Dem Zulas-
sungsantrag ist deshalb außerdem 
 
– bei staatlichen Bewerbern und Bewerberinnen eine persönliche schriftliche Erklärung nach An-

lage 1 
 
– bei nichtstaatlichen Bewerbern und Bewerberinnen eine schriftliche Erklärung des privaten 

Schulträgers nach Anlage 2 
 
beizufügen. 
 
Den privaten Schulträgern wird empfohlen, sich ihrerseits vom Bewerber/von der Bewerberin eine 
auf sie lautende Verpflichtungserklärung entsprechend Anlage 1 geben zu lassen, in der „Freistaat 
Bayern" durch die Bezeichnung des Schulträgers zu ersetzen ist. 
 
Das Staatsministerium kann im Einzelfall auf die Rückforderung ganz oder teilweise verzichten, 
wenn diese eine besondere Härte bedeuten würde. 
 

8. Die Organisation der Lehrgänge obliegt der Regierung von Mittelfranken. Über die Zulassung zum 
Lehrgang und über nähere Einzelheiten der Durchführung werden die Bewerber/die Bewerberin-
nen rechtzeitig zum Ende des Schuljahres 2019/2020 über die Regierungen unterrichtet. 

 
9. Staatlich anerkannte Erzieher/Erzieherinnen oder Heilerziehungspfleger/Heilerziehungspflegerin-

nen an Förderschulen ohne heilpädagogische oder sonderpädagogische Zusatzausbildung, die In-
teresse an einer Zusatzausbildung haben, jedoch aus persönlichen oder organisatorischen Grün-
den an dem ausgeschriebenen Lehrgang nicht teilnehmen können oder eine Ausbildung zum 
Staatlich anerkannten Heilpädagogen/zur Staatlich anerkannten Heilpädagogin anstreben, werden 
auf Folgendes hingewiesen: 
 
Es ist möglich, Fachakademien für Heilpädagogik auch in berufsbegleitender Form zu besuchen 
und den Abschluss der Fachakademie zu erreichen („Staatlich anerkannter Heilpädagoge"/„Staat-
lich anerkannte Heilpädagogin"). Die berufsbegleitende Form der Ausbildung dauert vier Jahre. Mit 
Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde kann eine dreijährige Teilzeitausbildung durchgeführt wer-
den, wenn dies dem Wunsch der überwiegenden Zahl der Bewerber/der Bewerberinnen entspricht; 
ein daneben bestehendes Beschäftigungsverhältnis darf nicht mehr als zwei Drittel der regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit im öffentlichen Dienst umfassen. 
 
Mit dem Abschluss der Fachakademie stehen den Absolventen/Absolventinnen über den Bereich 
der Förderschulen hinaus alle Tätigkeitsfelder der Heilpädagogen offen. Bei einer Prüfungsgesamt-
note „sehr gut" im Abschlusszeugnis der Fachakademie und einer mit „sehr gut" bestandenen 
staatlichen Ergänzungsprüfung erhalten die Absolventen/die Absolventinnen die fachgebundene 
Hochschulreife und können nach § 4 Nr. 2 der Qualifikationsverordnung (QualV) u. a. das Studium 
für das Lehramt für Sonderpädagogik aufnehmen. Darüber hinaus wird den Absolventen/Absolven-
tinnen der Fachakademie gemäß Art. 45 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes und 
§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der Qualifikationsverordnung der allgemeine Hochschulzugang eröffnet. 
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Interessenten/Interessentinnen für diesen Weg der Zusatzausbildung setzen sich mit einer Fach-
akademie für Heilpädagogik (Standorte: Augsburg, Feucht, Hof, Markt Indersdorf, München, Re-
gensburg, Schwarzenbruck/Mfr., Würzburg) in Verbindung und erhalten dort nähere Informationen 
über Möglichkeiten, Inhalte, Formen, Wege und Kosten der (berufsbegleitenden Form) Ausbildung. 

 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 92) 
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            ANLAGE 1 
 
 
 
.........................................................................  
(Zu- und Vorname) 
 
Berufsbegleitende sonderpädagogische Zusatzausbildung für das Personal für heilpädagogische Un-
terrichtshilfe 2020 bis 2022 
 
 

E R K L Ä R U N G 
 
1.  Ich verpflichte mich unwiderruflich, die mir während des Sonderurlaubs belassene Vergütung 

(Bruttobetrag) sowie die gewährten Reisekosten an den Freistaat Bayern zurückzuzahlen, wenn 
ich während der Zusatzausbildung oder vor Ablauf von drei Jahren nach deren Beendigung auf 
eigenen Antrag oder aus sonstigen vergleichbaren in meiner Person liegenden Gründen aus dem 
staatlichen, privaten oder kommunalen Förderschuldienst innerhalb des Freistaats Bayern aus-
scheide. 

 
Ich habe dann bei einem Ausscheiden während 
 
– der Zusatzausbildung oder des ersten Jahres nach ihrer Beendigung 100 %,  
– des zweiten Jahres 66 ⅔ %,  
– des dritten Jahres 33 ⅓ %  

 
der belassenen Vergütung und der erhaltenen Reisekosten zurückzuzahlen. 

 
2.  Breche ich – ohne aus dem Förderschuldienst auszuscheiden – diese Zusatzausbildung ab, bin 

ich zur Rückzahlung der Vergütung und der Reisekosten in vollem Umfang an den Freistaat Bay-
ern verpflichtet. 

 
 
 
 
..................................................                                                       ......................................................  
(Ort und Datum)                                                                               (Unterschrift) 
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                                                                                                                                                ANLAGE 2  
 
 
 
.......................................................................  
(Name und Anschrift des Schulträgers) 
 
Berufsbegleitende sonderpädagogische Zusatzausbildung für das Personal für heilpädagogische Un-
terrichtshilfe 2020 bis 2022 
 
 

E R K L Ä R U N G 
 
1.  Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns unwiderruflich, die mir/uns gemäß Art. 33 Abs. 1  und ggf. nach 

Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BaySchFG geleistete Personalaufwandsvergütung mit Ausnahme des 
Versorgungszuschlags in der Höhe des Anteils an den Freistaat Bayern zurückzuzahlen, der den 
Zeiten der Teilnahme von Herrn/Frau ….......................................... an den Wochenkursen und 
Einzeltagen dieser Zusatzausbildung entspricht, wenn Herr/Frau ....................................... wäh-
rend der Zusatzausbildung oder vor Ablauf von drei Jahren nach deren Beendigung aus dem För-
derschuldienst bei mir/uns ausscheidet und nicht in den staatlichen oder kommunalen bayeri-
schen Förderschuldienst eintritt. 

 
Es sind dann bei einem Ausscheiden von Herrn/Frau ............................................ während 
 
– der Zusatzausbildung oder des ersten Jahres nach ihrer Beendigung 100 %,  
– des zweiten Jahres 66 ⅔ %,  
– des dritten Jahres 33 ⅓ %  
 
der Personalaufwandsvergütung sowie der erstatteten Reisekosten zurückzuzahlen. 

 
2.  Bricht Herr/Frau ................................. – ohne aus dem Förderschuldienst bei mir/uns auszuschei-

den – diese Zusatzausbildung ab, bin ich/sind wir zur Rückzahlung des auf die Zeiten seiner/ihrer 
Teilnahme an den bis dahin durchgeführten Wochenkursen und Einzeltagen entfallenden Anteils 
der Personalaufwandsvergütung sowie der erstatteten Reisekosten in vollem Umfang an den 
Freistaat Bayern verpflichtet. 

 
 
 
 
 
......................................... ..........                                                        ………….......................................  
(Ort und Datum)                                                                                  (Unterschrift und Stempel) 
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Qualifikationsprüfung (II. Lehramtsprüfung) 2021 der Fachlehrer nach der ZAPO-F II 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 27. Januar 2020, 
Az. III.3-BS7170.0/9/6 
 
Die Qualifikationsprüfung (II. Lehramtsprüfung) 2021 der Fachlehrer an allgemeinbildenden Schulen 
und Schulen zur sonderpädagogischen Förderung wird nach der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung (II. Lehramtsprüfung) der Fachlehrer (ZAPO-F II) vom 12. Dezember 1996 (KWMBl. I 
1997 S. 50, ber. KWMBl. I S. 86), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 126 der Verordnung zur Anpassung 
des Landesrechts an die geltende Geschäftsverteilung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286), in den sie-
ben Regierungsbezirken des Freistaates Bayern durchgeführt. Sie ist eine Qualifikationsprüfung im 
Sinne des Art. 22 Abs. 1 Gesetz über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen 
Beamten und Beamtinnen (Leistungslaufbahngesetz – LlbG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410, 571), 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zur 
Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 724) und hat 
Wettbewerbscharakter. 
 
Hierzu wird bekannt gegeben: 
 
1. Zur Prüfung wird zugelassen, wer sich im Schuljahr 2020/2021 im letzten Jahr des Vorberei-

tungsdienstes befindet oder in diesen wegen Nichtbestehens der Prüfung wieder eingestellt 
wurde (§ 12 Abs. 1 ZAPO-F II). 

 
2. Die Themenvergabe für die Hausarbeit erfolgt in der Zeit vom 9. April 2020 bis 9. Oktober 2020. 

Die schriftliche Hausarbeit ist bei dem Seminarleiter/der Seminarleiterin einzureichen. Die-
ser/Diese meldet der Regierung unmittelbar die Abgabe. 

 
3. Die Einzelprüfungen werden wie folgt abgelegt: 
 
3.1 Die Lehrproben finden im Zeitraum vom 25. Januar 2021 bis 21. Mai 2021 statt. 

 
Hinweis: Es ist zu gewährleisten, dass dem einzelnen Teilnehmer/der einzelnen Teilnehmerin 
eine angemessene Frist zwischen dem Ablegen der Lehrproben eingeräumt wird. 
 

3.2 Der schriftliche Teil der Prüfung findet am 29. März 2021 statt. 
 
3.3 Die mündlichen Prüfungen finden im Zeitraum vom 25. Mai 2021 bis 28. Mai 2021 statt. 
 
3.4 Für die Prüfungsteilnehmer 2021, die den schriftlichen Teil der Prüfung nachzuholen haben, 

wird als Termin der 30. Juli 2021 festgelegt. 
 
3.5 Im Erweiterungsfach finden Lehrprobe und mündliche Prüfung jeweils im entsprechenden unter 

Nr. 3.1 bis 3.4 genannten Prüfungszeitraum statt. 
 
4. Wiederholung der Qualifikationsprüfung 
 
4.1 Die Meldung zur Prüfung hat spätestens zu erfolgen: 
 
4.1.1 Falls die schriftliche Hausarbeit neu gefertigt wird: 14. Juli 2020. 
 
4.1.2 Falls die bei der Erstablegung der Prüfung gefertigte schriftliche Hausarbeit angerechnet wer-

den soll: innerhalb von vier Wochen nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses. 
 
Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist an das Prüfungsamt der jeweils zustän-
digen Regierung zu richten. 
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4.2 Die Bewerber (m/w/d) haben die Lehramtsprüfung (Wiederholungsprüfung) zu den unter Nr. 3 
genannten Terminen abzulegen. 

 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 93) 
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2038.3.5-K 
 
Änderung der Bekanntmachung über den Nachweis der nach der Lehramtsprüfungsordnung I 
vorgeschriebenen Fremdsprachenkenntnisse 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 4. Februar 2020, 
Az. IV.5-BS4020-PRA.899 
 
1. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über den 

Nachweis der nach der Lehramtsprüfungsordnung I vorgeschriebenen Fremdsprachenkenntnisse 
vom 15. Februar 2008 (KWMBl. S. 36), die durch Bekanntmachung vom 9. April 2009 (KWMBl. 
S. 168) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
Nr. 5 Buchst. c wird wie folgt gefasst: 
 
„c) durch ein Jahreszeugnis eines öffentlichen oder staatlich anerkannten Gymnasiums mit min-

destens der Note „ausreichend“ 
 
aa) nach drei aufsteigenden Jahren Pflichtunterricht in Latein als erste oder zweite Fremd-

sprache oder nach zwei aufsteigenden Jahren Pflichtunterricht in Latein als dritte Fremd-
sprache, 

 
bb) nach drei aufsteigenden Jahren Pflichtunterricht in der modernen Fremdsprache als erste 

Fremdsprache und zwei aufsteigenden Jahren Pflichtunterricht als zweite Fremdsprache. 
Im Pflichtunterricht der dritten Fremdsprache im achtjährigen Gymnasium nach einem 
Jahr, im neunjährigen Gymnasium in den Sprachen Französisch, Italienisch und Spa-
nisch nach einem Jahr, in Russisch nach zwei Jahren und in Chinesisch nach drei Jah-
ren; eine nichtlehrplanmäßige moderne Fremdsprache, die auf Grund ministerieller Ge-
nehmigung an die Stelle einer Pflichtfremdsprache getreten ist, wird entsprechend wie 
eine zweite Fremdsprache berücksichtigt,“ 

 
2. Diese Bekanntmachung tritt am 4. Februar 2020 in Kraft. 
 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 95) 
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2230.7-K 
 
Aufhebung der Bekanntmachung über Elternspenden an staatlichen Schulen 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 13. Feb-
ruar 2020, Az. IV.11-BO4190-6a.9 706 
 
1. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über Eltern-

spenden an staatlichen Schulen vom 30. März 1972 (KMBl. S. 422) wird aufgehoben. 
 
2. Diese Bekanntmachung tritt am 13. Februar 2020 in Kraft. 
 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 96) 
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Zweite Staatsprüfung 2021 für das Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an Mittelschu-
len nach der Lehramtsprüfungsordnung II 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 21. Feb-
ruar 2020, Az. III.3-BS7154.0/2/10 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hält Zweite Staatsprüfungen für das Lehr-
amt an Grundschulen und das Lehramt an Mittelschulen 2021 nach der Ordnung der Zweiten Staats-
prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung II – LPO II) vom 28. Okto-
ber 2004 (GVBl. S. 428, BayRS 2038-3-4-8-11-K) in der jeweils geltenden Fassung für diejenigen 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter ab, die im September 2019 in den Vorbereitungsdienst 
eingetreten sind. Dabei legen Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d), die eine Erste Staatsprüfung für 
das Lehramt an Hauptschulen nach den Bestimmungen der Lehramtsprüfungsordnung I vom 7. No-
vember 2002 (oder frühere Fassungen) oder eine Erste Lehramtsprüfung für das Lehramt an Mittel-
schulen oder für das Lehramt an Hauptschulen oder eine als gleichwertig anerkannte Prüfung abge-
legt haben, die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Mittelschulen ab. 
 
Ferner sind zu den Zweiten Staatsprüfungen die Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) zugelassen, 
die auf Grund einer Verlängerung oder Verkürzung ihres Vorbereitungsdienstes diesen Prüfungen zu-
gewiesen sind sowie die Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d), die zur Wiederholung der Prüfung we-
gen Nichtbestehens in den Vorbereitungsdienst wieder eingestellt worden sind. 
 
Zu den Zweiten Staatsprüfungen können auf Antrag Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) zugelas-
sen werden, die sich diesen Prüfungen zur Notenverbesserung unterziehen wollen. 
 
Hierzu wird bekannt gegeben: 
 
1. Die Prüfungen werden nach der Lehramtsprüfungsordnung II an den jeweiligen Schulorten der 

Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer (Einzel- und Doppellehrprobe) und an ausge-
wählten Orten in den jeweiligen Regierungsbezirken (Kolloquium) durchgeführt. Die mündlichen 
Prüfungen finden in Augsburg, Bayreuth, Landshut, München, Regensburg, Röthenbach a. d. 
Pegnitz und Würzburg statt. 

 
2. Die Einzelprüfungen werden wie folgt abgelegt: 
 
2.1 Einzellehrprobe und Doppellehrprobe in der Zeit vom 25. Januar 2021 bis 21. Mai 2021, 

 
Hinweis: Die Reihenfolge Einzellehrprobe – Doppellehrprobe ist bei jeder Prüfungsteilnehmerin 
bzw. jedem Prüfungsteilnehmer einzuhalten. Daneben ist zu gewährleisten, dass der einzelnen 
Teilnehmerin bzw. dem einzelnen Teilnehmer eine angemessene Frist zwischen dem Ablegen 
der Einzel- und der Doppellehrprobe eingeräumt wird. 
 

2.2 das Kolloquium in der Zeit vom 8. März 2021 bis 21. Mai 2021, 
 
2.3 die mündliche Prüfung in der Zeit vom 25. Mai 2021 bis 28. Mai 2021. 

 
In begründeten Fällen (z. B. nach § 12 LPO II) kann das Prüfungsamt genehmigen, dass Prü-
fungsteile auch außerhalb der genannten Prüfungszeiträume abgelegt werden. 
 

3. Hinsichtlich der schriftlichen Hausarbeit sind die in § 18 LPO II genannten Fristen zu beachten. 
Die Themenvergabe erfolgt in der Zeit vom 9. April 2020 bis zum 9. Oktober 2020. 

 
4. Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die den Vorbereitungsdienst im September 

2019 begonnen haben und eine Erste Staatsprüfung in einem Erweiterungsfach abgelegt haben 
oder während des Vorbereitungsdienstes bis spätestens 11. Januar 2021 ablegen, können 
auch die Zweite Staatsprüfung im Erweiterungsfach ablegen (§ 28 Abs. 1 LPO II). Die Zweite 
Staatsprüfung im Erweiterungsfach ist zusammen mit den Zweiten Staatsprüfungen für das 
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Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an Mittelschulen zu den unter Nr. 2.1 (Einzellehr-
probe) und Nr. 2.3 (mündliche Prüfung) genannten Terminen abzulegen. Die Lehramtsanwärte-
rinnen und Lehramtsanwärter haben der örtlichen Prüfungsleiterin bzw. dem örtlichen Prüfungs-
leiter an der jeweils zuständigen Regierung eine etwaige Erste Staatsprüfung in einem Erweite-
rungsfach mit allen erforderlichen Einzelangaben (Fach, Termin der erfolgreichen Ablegung der 
Prüfung) unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. 

 
5. Wiederholung der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen und das Lehramt 

an Mittelschulen zur Notenverbesserung nach § 11 LPO II: 
 
Zur Zweiten Staatsprüfung 2021 können auf Antrag auch Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) 
zugelassen werden, die diese Prüfung erstmals 2020 abgelegt und bestanden haben. 
 

5.1 Die Meldung nach § 16 Abs. 2 LPO II zur Wiederholung der Prüfung hat spätestens zu erfolgen: 
 
5.1.1 falls die schriftliche Hausarbeit neu gefertigt wird: bis 14. Juli 2020, 
 
5.1.2 falls die bei der Erstablegung der Prüfung gefertigte schriftliche Hausarbeit angerechnet werden 

soll: innerhalb von vier Wochen nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses. 
 
5.1.3 Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist an das Prüfungsamt der jeweils zustän-

digen Regierung zu richten. 
 
5.2 Die Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) haben die Zweite Staatsprüfung (Wiederholungsprü-

fung) zu den unter Nr. 2 und Nr. 3 (falls die schriftliche Hausarbeit neu gefertigt wird) genannten 
Terminen abzulegen. 

 
6. Gesuche von Schwerbehinderten und Gleichgestellten um Gewährung von Nachteilsausgleich 

nach § 54 der Allgemeinen Prüfungsordnung in der Fassung vom 14. Februar 1984 (GVBl. 
S. 76, BayRS 2030-2-10-F), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Oktober 2019 (GVBl. 
S. 594), sind mit den einschlägigen Nachweisen gleichzeitig mit der Meldung zur Prüfung einzu-
reichen. 

 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 103) 
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Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen Februar 2022 nach der Lehramts-
prüfungsordnung II 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 14. Feb-
ruar 2020, Az. VI.2-BS9153-7a.9 886 
 
1. Die Studienreferendarinnen und Studienreferendare, die den Vorbereitungsdienst im Februar 2020 

nach der Verordnung über die Zulassung und Ausbildung für das Lehramt an beruflichen Schulen 
und den anderweitigen Erwerb der Lehrbefähigung an beruflichen Schulen künstlerischer und ge-
stalterischer Fachrichtungen (ZALBV) vom 24. Juli 2018 (GVBI. S. 689) begonnen haben, nehmen 
an der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen 2022 nach der Ordnung der 
Zweiten Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (LPO II) vom 28. Oktober 2004 
(GVBI. S. 428) in der jeweils gültigen Fassung teil. 

 
Die Prüfungszeiträume und -orte für die einzelnen Prüfungsteile werden wie folgt festgelegt: 
 
‒ Die 1. und 2. Prüfungslehrprobe in der Zeit von Montag, 22. Juni 2020 bis Freitag, 17. Juli 2020 

und von Montag, 19. Oktober 2020 bis Freitag, 12. Februar 2021 an den Seminarschulen, 
 

‒ die 3. Prüfungslehrprobe (§ 21 Abs. 6 Satz 8 LPO II) in der Zeit von Montag, 12. April 2021 bis 
Freitag, 23. Juli 2021 an den Einsatzschulen, 
 

‒ die Kolloquien in der Zeit von Montag, 27. September 2021 bis Freitag, 29. Oktober 2021, 
 

‒ die mündlichen Prüfungen in der Zeit von Montag, 27. September 2021 bis Freitag, 29. Oktober 
2021. 
 

Hinsichtlich der schriftlichen Hausarbeit sind die in § 18 Abs. 4 und 5 LPO II festgelegten Termine 
und Fristen zu beachten. 

 
2. Studienreferendarinnen und -referendare, die den Vorbereitungsdienst im Februar 2020 begonnen 

und durch Erste Staatsprüfung oder anerkanntes universitäres Zertifikat ein Erweiterungsfach ab-
gelegt haben oder während des Vorbereitungsdienstes ablegen werden und an der Zweiten 
Staatsprüfung im Erweiterungsfach teilnehmen wollen, haben diese nach § 28 Abs. 1 LPO II zu-
sammen mit der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen abzulegen. Die 
Prüfungslehrprobe ist zu den in Nr. 1., Spiegelstrich 1 oder 2 genannten Zeiträumen, die mündliche 
Prüfung zu dem in Nr. 1., Spiegelstrich 4 genannten Zeitraum zu absolvieren. 

 
Die Studienreferendarinnen und -referendare haben dem Prüfungsamt für das Lehramt an berufli-
chen Schulen bei der für den 1. Ausbildungsabschnitt zuständigen Regierung eine etwaige Erste 
Staatsprüfung bzw. ein universitäres Zertifikat in einem Erweiterungsfach mit allen erforderlichen 
Einzelangaben (Fach, Termin der erfolgreichen Ablegung und Prüfungszeugnis) unaufgefordert 
und unverzüglich mitzuteilen. 
 

3. An der Zweiten Staatsprüfung Februar 2022 nehmen auch die Bewerberinnen und Bewerber 
(m/w/d) teil, die die Zweite Staatsprüfung Februar 2021 nicht bestanden haben und die zur Wieder-
holung der Prüfung (§ 10 Abs. 1 LPO II) für ein weiteres Jahr in den Vorbereitungsdienst eingestellt 
worden sind. Sie legen die drei Prüfungslehrproben in der Zeit von Montag, 12. April 2021 bis Frei-
tag, 23. Juli 2021 ab. 
 
Für die übrigen Prüfungsteile gelten die Termine von Nr. 1. 
 
Falls im Rahmen der Wiederholungsprüfung auch die schriftliche Hausarbeit zu fertigen ist, hat die 
Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer das Thema hierfür bis zum 12. Februar 2021 beim 
zuständigen Staatlichen Studienseminar einzuholen. 
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Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist über das Staatliche Studienseminar für 
das Lehramt an beruflichen Schulen an das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
bis zum 15. Dezember 2020 zu richten. 
 

4. Zur Zweiten Staatsprüfung Februar 2022 können auf Antrag auch Bewerberinnen und Bewerber 
(m/w/d) zugelassen werden, die diese Prüfung erstmals im Februar 2021 abgelegt und bestanden 
haben und die Prüfung freiwillig zur Notenverbesserung wiederholen wollen (§ 16 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 11 LPO II). 
 
Voraussetzung für die Zulassung ist, dass Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d), die die Zweite 
Staatsprüfung Februar 2021 bestanden haben, sich bis spätestens 1. März 2021 zur Wiederholung 
der Zweiten Staatsprüfung schriftlich anmelden. 
 
Der Meldung sind beizufügen: 
 
‒ eine Erklärung über die Tätigkeit nach dem erstmaligen Ablegen der Zweiten Staatsprüfung, 

 
‒ gegebenenfalls die Heiratsurkunde (bei Doppelnamen gegebenenfalls zusätzlich entsprechen-

der Nachweis), 
 

‒ gegebenenfalls der Nachweis, dass die Bewerberin/der Bewerber (m/w/d) zur Führung eines 
akademischen Grades berechtigt ist, 
 

‒ eine Erklärung der Bewerberin/des Bewerbers (m/w/d), dass für sie/ihn kein Betreuer im Sinn 
des § 1896 BGB auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen 
Behinderung zur Besorgung ihrer/seiner Angelegenheiten bestellt ist. 

 
Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist über das Staatliche Studienseminar für 
das Lehramt an beruflichen Schulen an die jeweils zuständige Regierung zu richten. 
 
Kandidaten, die die Prüfung freiwillig zur Notenverbesserung wiederholen, legen die Zweite Staats-
prüfung zu den unter Nr. 1 genannten Terminen (Kolloquium und mündliche Prüfung) und in der 
Zeit von Montag, 12. April 2021 bis Freitag, 23. Juli 2021 (Prüfungslehrproben) ab. 
 
In begründeten Fällen (z. B. nach § 12 LPO II) kann das Prüfungsamt bei der Regierung genehmi-
gen, dass Prüfungsteile auch außerhalb der genannten Prüfungszeiträume abgelegt werden. 
 

Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 104) 
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2236.2.1-K 
 
Schulversuch „Werte.BS – Werte und Demokratie an der Berufsschule erfahren und erleben“ 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 27. Feb-
ruar 2020, Az. IV.11-BS9641.2-7b.2 469 
 
Die Stiftung Bildungspakt Bayern führt auf der Grundlage der Art. 81 bis 83 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen den Schulversuch „Werte.BS – Werte und Demokratie an 
der Berufsschule erfahren und erleben“ nach der Maßgabe der nachfolgenden Regelungen durch: 
 
1. Inhalte und Ziele 
 

1Der Schulversuch verfolgt vier zentrale Zielstellungen: 
 
‒ Intensivierung und Ausbau der Wertebildung und Demokratieerziehung in allen drei Handlungs-

feldern der Schulentwicklung (Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung) an der Be-
rufsschule und Berufsfachschule; 
 

‒ Schaffen von Gelegenheiten für eine intensivere Erfahr- und Erlebbarkeit von Werten und De-
mokratie; 
 

‒ systematische fächerübergreifende Verankerung von Wertebildung und Demokratieerziehung; 
 

‒ Einbringen der entwickelten Maßnahmen bei der Einführung des neuen Lehrplans Politik und 
Gesellschaft und bei der Neustrukturierung und Weiterentwicklung der Berufsvorbereitung und 
Berufsintegration an der Berufsschule. 

 
2Konkret sind insbesondere folgende Entwicklungsaufgaben umzusetzen: 
 
‒ Unterrichtsentwicklung, dabei u. a. 
 

 Etablierung fächerübergreifender Strukturen, z. B. durch Entwicklung von aufeinander abge-
stimmten Didaktischen Jahresplänen; 

 Realisierung innovativer methodischer Ansätze, z. B. „Lernen durch Engagement“; 

 Aufgreifen zukunftsweisender Themenfelder, wie Digitale Ethik, Ökologie und Nachhaltigkeit, 
Vielfalt und interkulturelle Kompetenz; 

 
‒ begleitende Maßnahmen bei der Implementierung des neuen Lehrplans Politik und Gesellschaft 

sowie bei der Neustrukturierung und Weiterentwicklung der Berufsvorbereitung und Berufsin-
tegration an der Berufsschule; 
 

‒ Ausbau der Schülermitverantwortung (SMV) durch Konzeption und Erprobung neuer Beteili-
gungsformate, auch in digitaler Form; 
 

‒ Einbeziehen der Ausbildungsbetriebe im Rahmen der Lernortkooperation; 
 

‒ Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements an beruflichen Schulen (QmbS). 
 
2. Durchführung 
 

1Der Schulversuch wird von der Stiftung Bildungspakt Bayern durchgeführt. 2Die wissenschaftliche 
Begleitung erfolgt durch Prof. Dr. Rico Behrens (Katholische Universität Ingolstadt-Eichstätt) und 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gerholz (Otto-Friedrich-Universität Bamberg). 
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3. Laufzeit 
 

Der Schulversuch beginnt zum Schulhalbjahr 2019/2020 und endet mit Ablauf des ersten Schul-
halbjahres 2022/2023. 

 
4. Modellschulen 
 

1Folgende Schulen haben sich erfolgreich beworben und nehmen am Schulversuch teil: 
 

 Schule Adresse Schulnr. Rg.-Bez. 

1 Staatliche Berufsschule Eichstätt 
 

Burgstraße 22 
85072 Eichstätt 

1646 Obb. 

2 Berufliches Schulzentrum 
Mühldorf am Inn 

Innstraße 41 
84453 Mühldorf am Inn 

Z103 Obb. 

3 Staatliche Berufsschule II 
Deggendorf 

Egger Straße 30 
94469 Deggendorf 

3026 Ndb. 

4 Staatliches Berufliches Schulzent-
rum Weiden in der Oberpfalz 

Stockerhutweg 52 
92637 Weiden 

Z311 Opf. 

5 Staatliches Berufliches Schulzent-
rum Wiesau 

Pestalozzistraße 2 
95676 Wiesau 

Z309 Opf. 

6 Staatliche Berufsschule II Bam-
berg 

Dr.-von-Schmitt-Straße 12 
96050 Bamberg 

5021 Ofr. 

7 Staatliche Berufsschule III Bam-
berg 

Dr.-von-Schmitt-Straße 12 
96050 Bamberg 

5015 Ofr. 

8 Staatliches Berufliches Schulzent-
rum Ansbach-Triesdorf 

Brauhausstraße 9b 
91522 Ansbach 

Z510 Mfr. 

9 Staatliches Berufliches Schulzent-
rum Nürnberger Land 

Rudolfshofer Straße 30 
91207 Lauf a.d. Pegnitz 

Z521 Mfr. 

10 Berufliches Schulzentrum Schein-
feld 

Goethestraße 6 
91443 Scheinfeld 

Z515, 
6204 

Mfr. 

11 Franz-Oberthür-Schule Würzburg, 
Städtisches Berufliches Schul-
zentrum I 

Zwerchgraben 2 
97074 Würzburg 

7064 Ufr. 

12 Staatliche Berufsschule Ostallgäu Peter-Dörfler-Straße 20 
87616 Marktoberdorf 

8044 Schw. 

 
2Mit der Teilnahme am Schulversuch verpflichten sich die Modellschulen neben der zielgerichteten 
Bearbeitung der Entwicklungsaufgaben zur regelmäßigen Teilnahme an Arbeitstagungen sowie zur 
Mitarbeit an der Multiplikation und Evaluation der Ergebnisse. 

 
5. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 15. Februar 2020 in Kraft und mit Ablauf des 

17. Februars 2023 außer Kraft. 

 
Elfriede  O h r n b e r g e r 
Ministerialdirigentin 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 116) 
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Hinweise auf Bekanntmachungen 
 
 
 
Hinweis auf die Verordnung zur Änderung beruflicher Schulordnungen 
 
Die Berufsfachschulordnung Technische Assistenten Medizin/Pharmazie (BFSO MTA PTA) vom 3. 
September 1987 (GVBl. S. 325, BayRS 2236-4-1-7-K), die zuletzt durch § 1 Abs. 235 der Verordnung 
vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
 
die Berufsfachschulordnung (BFSO) vom 11. März 2015 (GVBl. S. 30, BayRS 2236-4-1-9-K), die zu-
letzt durch § 1 Abs. 237 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
 
die Fachschulordnung (FSO) vom 15. Mai 2017 (GVBl. S. 186, BayRS 2236-6-1-1-K), die zuletzt 
durch § 1 Abs. 239 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
 
die Fachakademieordnung (FakO) vom 9. Mai 2017 (GVBl. S. 118, BayRS 2236-9-1-4-K), die zuletzt 
durch § 1 Abs. 242 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
 
wurden durch Verordnung zur Änderung beruflicher Schulordnungen vom 12. Februar 2020 (GVBl. 
S. 126) geändert. 
 
(BayMBl 2020 Nr. 127) 
 
 
 
Hinweis auf die Verordnung zur Änderung der Lehramtsprüfungsordnung I 
 
Die Lehramtsprüfungsordnung I (LPO I) vom 13. März 2008 (GVBl. S. 180, BayRS 2038-3-4-1-1-K), 
die zuletzt durch § 1 Abs. 112 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
wurde durch Verordnung zur Änderung der Lehramtsprüfungsordnung I vom 29. Januar 2020 (GVBl. 
S. 51) geändert. 
 
(BayMBl 2020 Nr. 138) 
 
 
 
2230.1.3-K 
 
Schulversuch einjährige Erweiterung der Pflegehelferausbildung an Berufsfachschulen für 
Pflegehelferberufe für Asylbewerber und Flüchtlinge – einjährige Erweiterung der Heilerzie-
hungspflegehelferausbildung an Fachschulen für Heilerziehungspflegehilfe für Asylbewerber 
und Flüchtlinge 
 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 14. Feb-
ruar 2020, Az. VI.5BS9400.10-7a.3 429 
 
Herbert  P ü l s 
Ministerialdirektor 
 
(BayMBl. 2020 Nr. 109) 
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Nichtamtlicher Teil 
 
Der Hinweis auf wiederholte Ausschreibungen von Funktionsstellen für freie bzw. demnächst 
freiwerdende Stellen an Volksschulen und Förderschulen in anderen Regierungsbezirken, der 
bei den Stellenausschreibungen im Amtlichen Teil dieses Schulanzeigers abgedruckt ist, gilt 
entsprechend auch für Ausschreibungen von Stellen an nichtstaatlichen Schulen. Bitte infor-
mieren Sie sich deshalb in den im Internet veröffentlichten, allen zugänglichen Amtlichen 
Schulanzeigern und beachten Sie die dort gesetzten Fristen. 
 
 
 
Jahrestagung 2020 der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e. V. 
 
Datum:  23.04. – 24.04.2020 
Ort:  Volkach, Schelfenhaus 
 
Das Erzählwerk von Mirjam Pressler und Kirsten Boie im Kontext der Wandlungsprozesse realisti-
schen Erzählens in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart 
 
Anmeldung bis 20. April 2020; eine Teilnahmegebühr ist im Voraus zu entrichten 
(Näheres unter www.akademie-kjl.de unter Tagungen); zusätzlich erfolgt die Anmeldung über FIBS, 
Lehrgangs-Nummer E245-0/20/1. 
 
 
 
 
Sonderausstellung STROM FÜR DIE RHÖN 
 
Termin: 1. April - 8. November 2020 
Ort: Fränkisches Freilandmuseum Fladungen 
 
Wir stehen alle unter Strom! Ob beim Surfen im Netz, beim Radeln mit dem E-Bike oder beim Kochen 
unseres Leibgerichts … ein Leben ohne ist undenkbar. Dass vor 100 Jahren längst nicht "Elektrizität 
in jedem Gerät" steckte, erzählt die Ausstellung STROM FÜR DIE RHÖN. Dort, wo aufgrund der Weit-
läufigkeit der Landschaft kein Unternehmen den Aufbau eines Stromnetzes angehen wollte, nahmen 
mehrere Gemeinden - über Landesgrenzen hinweg - ihre Stromversorgung selbst in die Hand und 
gründeten die Überlandwerk Rhön GmbH. Aber wie bringt man den Strom in einem dünn besiedelten 
Mittelgebirge an den Mann - und die Frau? Was passiert, wenn nach dem zweiten Weltkrieg ein Teil 
des Versorgungsgebiets wegbricht? Wie geht man damit um, wenn sich die Kunden ihren Stromanbie-
ter auf einmal selbst auswählen dürfen? Und was, wenn bald alle nur noch E-Autos fahren? 
 
In der Ausstellung gibt es Stationen zum Mitmachen und Exponate zum Anfassen. Ausgewählte The-
meninseln im Museumsgelände veranschaulichen die vielfältigen Anwendungsbereiche elektrischer 
Energie im Alltag. 
 
Individuelle Führungen: maximal 25 Personen pro Gruppe, für alle Altersstufen ab 10 Jahren 
Dauer: ca. 1,5 Stunden 
Kosten: 50,00 € pro Gruppe zzgl. 2,00 € Eintritt je Schüler/Schülerin 
Anmeldung: 09778 9123-0 oder info@freilandmuseum-fladungen.de  
  

http://www.akademie-kjl.de/
mailto:info@freilandmuseum-fladungen.de
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2. Ausschreibung der Stelle der Schulleitung (m/w/d) an der Franz-von-Prümmer-Schule, För-
derzentrum geistige Entwicklung der Lebenshilfe Bad Kissingen e.V.  
 
An der Franz-von-Prümmer-Schule, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
der Lebenshilfe Bad Kissingen e.V., ist zum Schuljahr 2020/2021  
 

die Stelle der Schulleitung (m/w/d) in Vollzeit 
 
zu besetzen.  
 
In der Franz-von-Prümmer-Schule, die in privater Trägerschaft der Lebenshilfe Bad Kissingen e.V. als 
staatlich anerkannte Ersatzschule geführt wird, werden 62 Schüler*innen in 7 Klassen in der Grund-, 
Mittel- und Berufsschulstufe unterrichtet. In unserer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) fördern 
wir aktuell 10 Kinder in einer Gruppe. Die mobile sonderpädagogische Hilfe (msH) und der Mobile 
Sonderpädagogische Dienst (MSD) gehören zum Profil der Franz-von-Prümmer-Schule. 
 
Eine Heilpädagogische Tagesstätte auf demselben Areal ergänzt das schulische Angebot zu einem 
Ganztagesangebot. Wir arbeiten nach dem sogenannten „Integrierten Modell“, d.h. Schule und Tages-
stätte sind eng miteinander verwoben. Die Schul- und Tagesstättenleitung arbeiten eng zusammen. 
 
Die Stelle wird hiermit zur Bewerbung ausgeschrieben.  
 
Die Bewerber*innen müssen über die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Beförderung zur 
Sonderschulrektor*in nach A14 Z verfügen. Für die Übertragung einer Funktion als Sonderschulrek-
tor*in sind neben einer entsprechenden Verwendungseignung die vorgeschriebenen Bewertungsstu-
fen in der letzten Dienstlichen Beurteilung gemäß den Beförderungsrichtlinien (KMBek. vom 
18.03.2011, KWMBl Nr. 8/2011) erforderlich. Bei entsprechender Bewährung ist durch die Regierung 
von Unterfranken eine Beförderung zur Sonderschulrektor*in mit Besoldungsgruppe A 14 Z vorgese-
hen. Die Beförderung kann aus haushaltsrechtlichen und planstellenrechtlichen Gründen voraussicht-
lich erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Anstellung kann nur gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Beam-
tenstatusgesetz durch Zuordnung zum privaten Träger erfolgen. Die ausgeschriebene Stelle ist nicht 
teilzeitfähig. Schwerbehinderte werden bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt.  
 
Sie passen zu uns, wenn Sie 

 über mehrjährige Erfahrung in sonderpädagogischen Handlungsfeldern, bevorzugt im Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung, verfügen, 

 bereits einige Jahre Führungserfahrung z.B. als Konrektor oder Stufenleiter gesammelt haben 
 
Wir wünschen uns, dass Sie 

 offen und kooperativ mit dem privaten Schulträger und der Tagesstätte zusammenarbeiten, 

 wertschätzend Schüler*innen und Kolleg*innen begegnen und mit hohem Engagement die Kom-
munikation und Zusammenarbeit der Einrichtung unterstützen, 

 die Weiterentwicklung des Schulprofils gemeinsam mit dem Schulträger vorantreiben, 

 sich mit dem Leitbild der Lebenshilfe identifizieren. 
 
Sie finden bei uns  

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 durch die kleine Schule eine fast familiäre Situation 

 eine kollegiale Arbeitsatmosphäre 

 ein engagiertes und kooperativ arbeitendes Leitungsteam 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 02.05.2020. 
Bevorzugt per Email an: Vorstand der Lebenshilfe Bad Kissingen, Herrn Alex Iffert 
E-Mail: Iffert@diakonie-schweinfurt.de  
 
Oder postalisch an: Lebenshilfe Bad Kissingen e.V., Vorstand,  
Peter-Heil-Str. 38, 97688 Bad Kissingen 

mailto:Iffert@diakonie-schweinfurt.de
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Medienhinweise 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Besprechungen und Hinweise 
keine Genehmigung der betreffenden Bücher zum Unterrichtsgebrauch durch die Schulen darstellen. 
 
Schulbücher, die vom Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus lernmittelfrei zugelassen 
sind, werden in der Regel nicht besprochen. 
 
 
Oldenbourg/Prögel Verlag, München 
 
„Schulmagazin 5 – 10“ (Nr. 3/2020) 
 
Scham und Beschämung im Unterricht (Kohler/Bez/Hommel) – Spiel, Sport und ganz viel Spaß? 
(Kohler/Hommel/Bez) – Bloß nicht den Kopf in den Sand stecken (Mader) – Räumliche Geometrie 
(Freund) – Battleship (Müller) – Baummarder und Eichhörnchen (Graf) – Brille, Fernrohr, Beamer 
(Leuchtenmüller) – Menschenrechte (Freund) – Speedtests für das Internet (Morawietz) – »Ich merke, 
es brodelt in mir« (Kohler) – Informationen und Bücher 
 
 
„Grundschulmagazin“ (Nr. 2/2020) 
 
Strategieorientierte Zugänge (Becker/Peschel) – »Warum hast du mir das nicht schon früher verra-
ten?« (Geist) – Blume und nicht Blumme (Lingnau) – Auf die Tablets – fertig – üben! (Greisel) – 100 
Wörter sind die halbe Miete (Dachser/Wölfl) – Von Täumen und Mänden (Busche/Tietge) – Texten mit 
Satzmustern (Zitzmann, Kibala) – Musiktheorie? Kein Problem! (Weller/Körber) – Hilfreiches Feed-
back gegen – aber wie? (Ragaller/Schönhofer-Bohrer) – Arbeit mit dem Sprachenportfolio (Golden-
stein) – Animiert motivieren: Vom Film zum Comic (Thie) – Informationen und Bücher 
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Schulrecht 
 
 
Dienstrecht Bayern I 
 
Status-, Laufbahn-, Besoldungs- und Versorgungsrecht der Beamten mit ergänzenden Vor-
schriften und erläuternden Hinweisen 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Rechtsstand: 1. März 2020, Ak-
tualisierungslieferung Nr. 243, Art.-Nr. 66190243, 94,83 € 
 
Die Arbeit von Gesetz- und Verordnungsgeber hat wieder zu einer Reihe von Anpassungsnotwendig-
keiten geführt. So wurden die Auswahlverfahrensordnung, die Allgemeine Prüfungsordnung, die Diplo-
mierungsverordnung, das Bayerische Besoldungsgesetz und das Bayerische Beamtenversorgungsge-
setz aktualisiert. Gesetzesänderungen und neue Rechtsprechung führten zur Überarbeitung der Kom-
mentierungen von Dr. Pflaum zur Versetzung (§ 15 BeamtStG) und Entlassung (Art. 56 und 57 
BayBG). Frau Verleger passte die Ausführungen zum Erholungs- und Sonderurlaub (Art. 93 BayBG) 
der neuen Rechtslage an. 
 
 
 
Dienstrecht Bayern II 
Arbeitsrecht, Tarifrecht der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, Aktualisierungslieferung 
Nr. 170, Februar 2020, Art.-Nr. 67077170, 82,30 € 
 
Diese Lieferung enthält den dritten und letzten Teil des auf den aktuellen Stand gebrachten Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). 
 
 
 
Bayerische Schulrechtssammlung (BaySchRS) 
 
Verlag J. Maiß GmbH, München, www.maiss.de, 107. Ergänzungslieferung, 294 Seiten, 
Stand: 1. Februar 2020, , Art.Nr. 1834-107 
 
Die Ergänzungslieferung umfasst insbesondere folgende neue und geänderte Vorschriften: 
 
‒ Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
‒ Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung in Bayern 
‒ Bayerisches Lehrerbildungsgesetz (BayLBG) 
‒ Bayerisches Beamtengesetz (BayBG) 
‒ Leistungslaufbahngesetz (LlbG) 
‒ Lehrerdienstordnung (LDO) 
‒ Bayerisches Personalvertretungsgesetz (BayPVG) 
‒ Bayerische Nebentätigkeitsverordnung (BayNV) 
‒ Bayerisches Reisekostengesetz (BayRKG) 
‒ Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) 
‒ Unterrichtspflichtzeitverordnung (BayUPZV) 
  

http://www.wolterskluwer.de/
http://www.maiss.de/
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Bayerisches Schulrecht 
Schulgesetze – Schulordnungen – Lehrerdienstrecht – weitere Vorschriften (KMBek, KMS) 
 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Kronach, www.wolterskluwer.de, CD-ROM, 75. Ausgabe, 
Januar 2020, Rechtsstand: 1. Januar 2020, Art.-Nr. 67167075, ISBN 978-3-556-00680-1, 
114,95 € 
 
Diese digitale Sammlung enthält die schulrechtlichen Grundlagen für das bayerische Schulwesen. Alle 
Vorschriften sind übersichtlich nach einzelnen Themenfeldern, wie beispielsweise Schulordnungen, 
Lehrerdienstrecht, Schulfinanzierung, Schulaufsicht, Schulverwaltung und Schulorganisation geglie-
dert. 
Weitere Vorschriften zu schulartübergreifenden Regelungen, zum Unterricht, zu allgemein bildenden 
Schulen sowie zu berufsbildenden Schulen und zu Aus- und Fortbildung ergänzen die umfangreiche 
Datenbank. 
Ziel dieser Zusammenstellung ist es, Schulaufsichtsbehörden, Schulträgern, Schulleiterinnen und 
Schulleitern, Lehrkräften und allen, die sich für das Schulrecht interessieren, einen umfassenden 
Überblick über das geltende Schulrecht und dessen weiterführende Vorschriften zu geben. 
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